
Autor 

Prof. Dr. Ing. habil. Thomas Lützkendorf 

Klimaschutz 
im Gebäudebereich 

BBSR- 
Online-Publikation 
33/2021 



 

Klimaschutz im Gebäudebereich 
Grundlagen, Anforderungen und Nachweismöglichkeiten 

für klimaneutrale Gebäude – ein Diskussionsbeitrag 
  



 

 

Impressum 

Herausgeber 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
Deichmanns Aue 31–37 
53179 Bonn 

Wissenschaftliche Begleitung 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
Referat WB 5 „Nachhaltiges Bauen“ 
Merten Welsch (Projektleitung) 
merten.welsch@bbr.bund.de 

Autorinnen und Autoren 
Karlsruher Institut für Technologie 
Fachgebiet Immobilienwirtschaft (FIWI) 
Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Lützkendorf 

Redaktion 
Löhnert|Dorn-Pfahler|Dalkowski Architekt & Ingenieure PartGmbB, Berlin 
Dipl.-Ing. Andreas Dalkowski 

Stand 
November 2021 

Gestaltung 
Dipl.-Ing. Andreas Dalkowski 

Bildnachweis 
Titelbild: Dr. Günter Löhnert 
nach BKI, Abb. 13 
BMI 2019, Abb. 1 
nach DIN 276, Abb. 7 
nach EN 15643, Abb. 4,8 
T. Lützkendorf, Abb. 5,6,9,10,11 
Ramseier/Frischknecht 2020, Abb. 2 
nach SRU 2020, Abb. 12 
United Nations o. J., Abb. 3 

Vervielfältigung 
Alle Rechte vorbehalten 
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beach-
tung privater Rechte Dritter. Die geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen des Herausgebers übereinstimmen. 

Zitierweise 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.): Klimaschutz im 
Gebäudebereich: Grundlagen, Anforderungen und Nachweismöglichkeiten für klimaneutrale Gebäude - ein Diskussionsbeitrag. 
BBSR-Online-Publikation 33/2021, Bonn, November 2021. 

ISSN 1868-0097 Bonn 2021 

mailto:merten.welsch@bbr.bund.de


 

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Kontext .......................................................................................................................................................................... 8 

1.1 Nachhaltiges Bauen - Teilaspekt einer nachhaltigen Entwicklung ........................................................................................ 8 
1.2 Schutzgüter und Schutzziele als Basis für Bewertungskriterien ............................................................................................. 9 
1.3 Klimaschutz als ein Teilziel im Kontext nachhaltiger Gebäude ............................................................................................ 10 
1.4 Anteil des Bau- und Gebäudebereichs an nationalen THG-emissionen ........................................................................... 11 
1.5 Bezüge zu SDGs, Nachhaltigkeitsstrategien und Rahmenwerken ...................................................................................... 13 

2 Grundlagen & Anwendungsfälle der Bewertung von THG-Emissionen ............................................. 15 
2.1 Betrachtungsgegenstand ................................................................................................................................................................... 15 
2.2 Indikatoren und Bewertungsmaßstäbe als Bewertungsgrundlagen ................................................................................. 15 
2.3 Ökobilanzierung als Methode und Hilfsmittel ........................................................................................................................... 16 
2.4 Zusammenwirken von „Bausteinen“ einer Berechnung & Bewertung ............................................................................. 19 
2.5 Stand der Normung und weiterer Grundlagen .......................................................................................................................... 20 
2.6 Anwendungsfälle .................................................................................................................................................................................. 22 

3 Begriffe und Definitionen .................................................................................................................................... 24 
3.1 Klimaneutral, klimafreundlich, klimaverträglich – eine Annäherung ................................................................................ 24 
3.2 Begriff „treibhausgasneutral“............................................................................................................................................................ 26 
3.3 Handlungsempfehlungen .................................................................................................................................................................. 33 

4 Rechenregeln und Nachweisverfahren .......................................................................................................... 34 
4.1 Zeitpunkt der Ermittlung .................................................................................................................................................................... 34 
4.2 Systemgrenzen....................................................................................................................................................................................... 35 
4.3 Datengrundlagen .................................................................................................................................................................................. 45 
4.4 Umgang mit Effekten aus dem Bezug von Ökostrom ............................................................................................................. 50 

5 Anforderungswerte (und ihre Erreichbarkeit) .............................................................................................. 51 
5.1 Planetare Grenzen; Klimaneutralität als Ziel ............................................................................................................................... 51 
5.2 (Netto-)Treibhausgasneutralität als Ziel-, Planungs- und Nachweisgröße ...................................................................... 52 
5.3 Anforderungsniveaus bei Teilgrößen und Orientierungswerten ........................................................................................ 52 
5.4 Problematik der Wahl von Bezugsgrößen ................................................................................................................................... 53 

6 Hinweise für die praktische Handhabung ..................................................................................................... 55 
6.1 Transparenz bei Rechenregeln und Systemgrenzen ............................................................................................................... 55 
6.2 Öffentliche Zugänglichkeit der Rechenregeln und Systemgrenzen .................................................................................. 55 
6.3 Übergang zu dynamischen Betrachtungen ................................................................................................................................ 55 

Hinweis: 

Für eine thematische Einarbeitung wird die Befassung mit den Kapiteln 1 bis 3 empfohlen. Dieser Teil schließt 
mit Handlungsempfehlungen ab. Hinweise zu Teilfragen und Erläuterungen zu konkreten Systemgrenzen sind 
Gegenstand von Kapitel 4. Die Kapitel 5 und 6 enthalten allgemeine Hinweise für eine praktische Umsetzung.



Klimaschutz im Gebäudebereich  5 

Vorbemerkungen  BBSR-Online-Publikation 33/2021 

Vorbemerkungen 

[…] Nicht unerwähnt darf an dieser Stelle bleiben, daß die Einsparung an Brennstoff weit vordringlicher und für 
unseren industriellen Wiederaufbau wichtiger ist als die Einsparung an Baukosten. Wärmetechnisch wichtige Maß-
nahmen müssen also auch dann noch getroffen werden, wenn die Baukosten (Anlagekosten) sich erhöhen sollten, 
soweit nur diese Erhöhung durch Einsparungen an Heizungskosten (Betriebskosten) wieder eingebracht wird. 

 

Die Aufgaben im Bauwesen in wärmewirtschaftlicher Hinsicht sind dabei dreierlei Art: 

 

Die erste Aufgabe bezieht sich auf den Brennstoffbedarf zur Erzeugung der Baustoffe. Ihre Lösung führt zu Bauwei-
sen, welche zu einem kleinstmöglichen Betrag von solchen Baustoffen auszukommen suchen, die zu ihrer Herstel-
lung Brennstoffe verbrauchen. […] 

Der zweiten Aufgabe liegt der Gedanke zu Grunde, daß die zur Beheizung der Räume erforderliche Wärme mit einem 
möglichst hohen Nutzeffekt in den Feuerungsanlagen erzeugt und dadurch der Brennstoffbedarf eingeschränkt 
wird. […] 

Weitaus den größten Schwierigkeiten begegnet die folgerichtige Durchführung der dritten Aufgabe. Sie besteht in 
der Forderung, durch bauliche Ausgestaltung der Häuser dafür zu sorgen, daß zur Beheizung überhaupt möglichst 
wenig Wärme erzeugt zu werden braucht. […] 

 

Karl Hencky 

„Die Wärmeverluste durch ebene Wände unter besonderer Berücksichtigung des Bauwesens“ 

Verlag R. Oldenbourg, München und Berlin 1921, S. 1 ff, Nachdruck 2019 

 

Anmerkung des Verfassers: 

Die im Buch beschriebenen Aufgaben bestehen weiterhin. Gemachte Aussagen lassen sich heute in Anforde-
rungen zur Begrenzung des Aufwands an Primärenergie, nicht erneuerbar übersetzen und in Vorgaben zur 
Minimierung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden überführen. Interessant ist die Aus-
sage aus dem Jahr 1921, wonach die Schonung von Ressourcen noch wichtiger sei als geringe Baukosten und 
die Betrachtung von Betriebs- bzw. Nutzungskosten einbezogen werden solle.  
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Anlass 

Errichtung, Erhalt und Nutzung von Gebäuden sind in besonderer Weise mit dem Thema Klimaschutz verbun-
den. Der Seite ihres unverzichtbaren Nutzens als materielle Grundlage für die gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Entwicklung stehen auf der Seite des dafür notwendigen Aufwands Ressourceninanspruchnahme, Wir-
kungen auf die lokale und globale Umwelt und die hier behandelten und zur globalen Erwärmung beitragen-
den Treibhausgasemissionen gegenüber. Gleichzeitig sind die Gebäude und baulichen Anlagen sowie insbe-
sondere ihre Besitzer und Nutzer mit den Folgen und Risiken des bereits einsetzenden Klimawandels konfron-
tiert. Wissenschaft und Politik haben in diesem Zusammenhang den Bau- und Gebäudebereich als ein Hand-
lungsfeld identifiziert, das zur Emissionsminderung beitragen kann. Dieses Handlungsfeld kann daher aus den 
Perspektiven der Verursachung von Treibhausgasemission im Lebenszyklus, der Betroffenheit von Folgen des 
Klimawandels und der Lösungsbeiträge zum Klimaschutz gesehen werden – mit den entsprechenden Konse-
quenzen, Handlungsmöglichkeiten und Handlungserfordernissen für die Akteure der Bau- und Immobilien-
wirtschaft und die übrigen an Herstellung, Bau, Betrieb, Management, Nutzung, Finanzierung oder Versiche-
rung Beteiligten. Der öffentlichen Hand fällt eine besondere Vorbildrolle und Verantwortung zu - als Bauherr, 
Nutzer oder Förderer bzw. Gesetzgeber. 

Die Diskussion zu Fragen des Klimaschutzes im Bau- und Gebäudebereich hat sich noch einmal beschleunigt 
und intensiviert. Das Ziel, in Deutschland im Jahr 2045 die Klimaneutralität zu erreichen, stellt die am Bau direkt 
und indirekt Beteiligten vor die Aufgabe, ihre Anstrengungen zu verstärken und angedachte Lösungen vorzu-
ziehen. Neubau- und Modernisierungsvorhaben, die sich aktuell in Planung und Realisierung befinden, wer-
den 2045 nahezu unverändert Teile des Gebäudebestands bilden. Dies muss bei aktuellen Anforderungen an 
Neubau- und Modernisierungsaufgaben berücksichtigt werden. 

Das Erreichen von Klimaneutralität ist jedoch nicht die Frage des Zeitpunkts, sondern des noch verbleibenden 
Budgets an Treibhausgasemissionen. Wird dieses schneller aufgebraucht muss das Ziel der Vermeidung bzw. 
des Ausgleichs von Treibhausgasemission auch im Bau- und Gebäudebereich noch schneller als bisher ange-
dacht erreicht werden. 

Treibhausgasemissionen, die aktuell bei der Herstellung von Bauprodukten und bei Transport- und Baupro-
zessen entstehen, gehen sofort zu Lasten des noch verbleibenden Budgets für noch mögliche Emissionen, das 
sich an der Begrenzung der globalen Erwärmung und damit an den planetaren Grenzen orientiert. Aktuelle 
Planungs- und Investitionsentscheidungen stellen zugleich die Weichen für die Treibhausgasemissionen in 
Folge Betrieb und Nutzung, Erhalt sowie Rückbau, Aufbereitung und Entsorgung und damit für die kommen-
den Jahre und Jahrzehnte. Auf diese kann ggf. noch Einfluss durch die erwartete Dekarbonisierung der Ener-
gieversorgung sowie eine Emissionsminderung bei Herstellung von Bauprodukten, Bauteilen und Anlagen für 
künftige Ersatzmaßnahmen genommen werden. Dennoch müssen die Dauerhaftigkeit, Anpassbarkeit, In-
standhaltungseignung sowie die Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit von Gebäuden und Bauwerksteilen 
geplant werden. Auch sie wirken sich auf die Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus einer Immobilie aus. 

Ein Lösungsansatz zur Erfüllung der beschriebenen Ziele ist die Realisierung von Gebäuden, die keine negati-
ven Auswirkungen auf das Klima verursachen. Diese Anforderung muss jedoch so präzisiert werden, dass sie 
umsetzungsorientiert in Förderprogramme, Gesetzgebungsinitiativen, Selbstverpflichtungen, Nachhaltig-
keitsbewertungssysteme und insbesondere das Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden aufgenommen 
werden kann. Die nachstehende Ausarbeitung will hierzu einen Beitrag leisten. 

Ziel 

Über längere Zeit wurde die Thematik einer teilweisen oder vollständigen Klimaneutralität von Gebäuden nur 
für die Betriebsphase und unter Nutzung von Anforderungen an die energetische Qualität mit entsprechen-
den Indikatoren behandelt. Derzeit erfolgt ein Übergang zur Betrachtung des vollständigen Lebenszyklus so-
wie zur Erfassung, Bewertung und gezielten Beeinflussung von Treibhausgasemissionen.  
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Eine Lücke muss jedoch noch geschlossen werden – die der Grundlagen für einen glaubwürdigen Nachweis 
des Erreichens definierter Minderungsziele. Wie wird eigentlich „Klimaneutralität“ definiert, planbar und nach-
weisbar, welche methodischen Grundlagen inklusive der Systemgrenzen, Rechen- und Nachweisregeln sowie 
Kompensationsmöglichkeiten und Datengrundlagen werden benötigt und welche Anforderungen und Ziel-
werte können im Detail formuliert werden? Die nachstehende Ausarbeitung will hierzu Grundlagen vorstellen, 
Entscheidungsmöglichkeiten aufzeigen und eine Basis für eine mögliche Vorgehensweise liefern. Insofern ver-
stehen sich hier vorgestellte Inhalte als Diskussionsbeitrag und Empfehlung. 

Zielgruppen 

Diese Broschüre richtet sich an die Politik, die Wirtschaft und die Fachöffentlichkeit inklusive der Wissenschaft 
sowie interessierte Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft. Sie soll die genannten Zielgruppen in 
ihrem Meinungsbildungsprozess zu Fragen der Beschreib- und Bewertbarkeit der Klimaneutralität von Einzel-
bauwerken unterstützen und gleichzeitig fachlich begründete Lösungsansätze vorstellen. 

Ausgewählte Inhalte sind für Zwecke der Aus- und Weiterbildung geeignet. 

Abgrenzung 

Mit der hier vorliegenden Broschüre werden die Themen im Kontext klimaneutraler Gebäude im Sinne von 
Einzelbauwerken behandelt. Damit ergeben sich auch Bezüge zur sich an den Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung orientierenden Beschaffung von Planungs- und Bauleistungen. 

Fragen im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Klimaneutralität des nationalen Gebäudebestandes 
bzw. institutioneller Gebäudebestände werden hier nicht im Detail diskutiert. Empfohlen wird, sich dafür am 
Konzept eines Mittelwertes für die jeweilige „Flotte“ zu orientieren. 

Für Fragen zu treibhausgasneutralen Institutionen wie z.B. einer klimaneutralen Bundesverwaltung wird auf 
den Leitfaden des Umweltbundesamtes „Der Weg zur treibhausgasneutralen Verwaltung – Etappen und Hil-
festellungen“ verwiesen (Huckestein 2020). 

Soweit in die Fragen der klimaneutralen Bundesverwaltung oder sonstiger Verwaltungen und Institutionen 
die Themen der Errichtung und Nutzung von Gebäuden einbezogen werden, können die hier vorliegenden 
Vorschläge einen Beitrag zum Teilaspekt „Betriebsökologie“ liefern und in eine Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung einfließen. Empfohlen wird dann eine möglichst detaillierte Darstellung erfasster Treibhausgasemissio-
nen sowie ggf. ergriffener Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen. Denkbar ist, den vorliegenden Leit-
faden des UBA in einer nächsten Version, um entsprechende Hinweise zu erweitern. 
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1 Kontext 
Mit den nachstehenden Abschnitten wird der Klimaschutz in den Kontext eines sich an den Zielen einer nach-
haltigen Entwicklung orientierenden Planens, Bauens, Betreibens und Nutzen von Gebäuden eingeordnet. Ins-
besondere wird die Minderung der Emission von Treibhausgasen dem Ziel des Schutzes des Ökosystems und 
damit einem von mehreren Zielen der ökologischen Dimension einer nachhaltigen Entwicklung zugeordnet. 
Auf das UN-Nachhaltigkeitsziel SDG 13 „Klimaschutz“ wird verwiesen. Klimaschutz ist damit eine Vorausset-
zung für die weitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung innerhalb planetarer Grenzen. Das 
Thema darf sich jedoch trotz seiner herausragenden Bedeutung für den Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen nicht verselbständigen. Es kann eine vollständige Nachhaltigkeitsbewertung nicht ersetzen. 

1.1 Nachhaltiges Bauen - Teilaspekt einer nachhaltigen Entwicklung 

Nachhaltiges Bauen ist ein wichtiges Element der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. In der aktuellen Fas-
sung ihrer Weiterentwicklung aus dem Jahr 2021 kommt dies zum Ausdruck (Die Bundesregierung 2020). 

„Der Bau- und Gebäudebereich deckt mit der Bereitstellung von Wohnraum sowie allen weiteren baulichen 
Strukturen Grundbedürfnisse der Gesellschaft und Wirtschaft. Er ist ein zentrales Element für starke, gemein-
wohlorientierte und resiliente Stadt- und Siedlungsstrukturen. Gebäude und Ingenieurbauwerke sind lang-
lebige Güter. Die Planungs- und Investitionsentscheidungen im Bau- und Gebäudebereich wirken sich über 
viele Jahrzehnte hinweg auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt aus. Daher sind im Bau- und Gebäudebe-
reich in besonderer Weise neben aktuellen auch künftige Anforderungen zu berücksichtigen. Diese erge-
ben sich u. a. aus dem Klimawandel und der Ressourcenverknappung, dem demografischen Wandel sowie 
den sich ändernden Nutzeranforderungen.“ 

(Die Bundesregierung 2020), S. 54 

Gebäude und bauliche Anlagen prägen mit ihrer gestalterischen und städtebaulichen Qualität die gebaute 
Umwelt, haben einen wesentlichen Einfluss auf Gesundheit, Komfort, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit 
der Nutzerinnen und Nutzer und stellen einen hohen betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Wert 
dar. Im Zusammenhang mit ihrer Planung, Errichtung und Bewirtschaftung sowie weiteren gebäudebezoge-
nen Dienstleistungen ist die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen verbunden. Mit der Errichtung und 
Modernisierung von Bauwerken sind Energie- und Stoffströme sowie Wirkungen auf die globale und lokale 
Umwelt verbunden, die es zu minimieren gilt. Der Gebäudebestand selbst wird zum Stofflager, das es optimal 
zu managen und als Quelle für die Gewinnung von Sekundärrohstoffen zu erschließen gilt. 

Deutlich wird, dass Errichtung, Erhalt, Modernisierung sowie Betrieb und Nutzung von Gebäuden Bezüge zur 
ökologischen, soziokulturellen und ökonomischen Dimension einer nachhaltigen Entwicklung aufweisen und 
mit international anerkannten Nachhaltigkeitszielen (SDGs) eng verbunden sind – siehe Abschnitt 1.5. 

Besondere Anforderungen bestehen im erwarteten Beitrag des Bau- und Gebäudebereichs zum Klimaschutz. 
Hier hat ein Prozess des Übergangs von der Betrachtung der Betriebs- und Nutzungsphase zu einer Berück-
sichtigung des vollständigen Lebenszyklus begonnen. 

„Die Erfassung, Bewertung und gezielte Beeinflussung von Energie- und Stoffströmen sowie von Wirkungen 
auf die lokale und globale Umwelt müssen in der Praxis des Planens, Bauens und Betreibens von Gebäuden 
und baulichen Anlagen verstärkt etabliert werden. Mit Blick auf den Klimaschutz sollen sektorübergreifende 
Maßnahmen zu einer Minimierung der im Lebenszyklus von Immobilien entstehenden Treibhausgasemis-
sionen beitragen.“ 
(Die Bundesregierung 2020), S. 57 

Die Bedeutung des Bau- und Gebäudebereichs inklusive vor- und nachgelagerter Prozesse für den Klimaschutz 
ist nicht zu unterschätzen. Errichtung, Erhalt, Modernisierung und Betrieb verursachen u.a. energiebedingte 
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und prozessbezogene Treibhausgasemissionen und tragen so zur Inanspruchnahme eines noch verbleiben-
den Budgets an Emissionen bei, das zur Begrenzung der globalen Erwärmung, nicht überschritten werden soll. 
Gleichzeitig sind bauliche Strukturen in besonderer Weise den bereits eintretenden lokalen Folgen des Klima-
wandels ausgesetzt und müssen an diesen angepasst werden. Fragen des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung motivieren nicht nur Planerinnen und Planer, die Bauwirtschaft und die Baustoffindustrie, sondern auch 
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft einschließlich der institutionellen und individuellen Auftraggeber 
und Besitzer sich mit ihrem Beitrag zum Klimaschutz zu befassen. Es ist dabei eine anerkannte Aufgabe des 
Staates, für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Vorsorge zu treffen und selbst Vorbild zu sein. 

1.2 Schutzgüter und Schutzziele als Basis für Bewertungskriterien 

Sowohl in der Normung (u.a. ISO 15392:2019) als auch im damit konformen Leitfaden Nachhaltiges Bauen des 
Bundes werden die Kriterien zur Bewertung des Beitrages von Einzelgebäuden zu einer nachhaltigen Entwick-
lung von den Schutzgütern und Schutzzielen einer nachhaltigen Entwicklung abgeleitet. Voraussetzung ist die 
Erfüllung sowohl vorausgesetzter als auch vereinbarter technischer und funktionaler Anforderungen. Hieran 
orientieren sich auch die in Deutschland für das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) (Bundesbaumi-
nisterium 2021b) registrierten Bewertungs- und Zertifizierungssysteme zur Nachhaltigkeit von Gebäuden. 

Ein wesentliches Schutzgut ist das Ökosystem einschließlich des Klimas. Es besteht das Ziel, es im Rahmen der 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und den Klimawandel und seine Folgen zu begren-
zen. Die Klimaveränderungen werden deutlich durch menschgemachte Treibhausgasemissionen beeinflusst. 
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, u.a. die Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden zu 
erfassen, zu bewerten und gezielt zu beeinflussen. Potenzielle Wirkungen auf die globale Umwelt (hier das 
Klima) werden zu einem wesentlichen Bewertungskriterium, die Treibhausgasemissionen, ausgedrückt als 
Treibhauspotenzial GWP100, zum Indikator. Ein thematischer Bezug von Schutzgut und Schutzziel zu Kriterien 
und Indikatoren ist von Vorteil für die direkte Zielformulierung und Möglichkeiten des Überprüfens ihres Errei-
chens. In diesem Zusammenhang erfolgt der Hinweis, dass der Indikator des Aufwands an Primärenergie, nicht 
erneuerbar für das Ziel der Schonung natürlicher Ressourcen steht. Er ergänzt damit die Liste der Indikatoren 
zur Bewertung der Umweltqualität von Gebäuden, in die sich das Thema Klimaschutz einordnet. Mit Abb. 1 
werden die Schutzgüter und Schutzziele vorgestellt, die eine Grundlage für die Ableitung von Bewertungskri-
terien und Indikatoren zur Bewertung des Beitrags von Einzelbauwerken zur nachhaltigen Entwicklung liefern.  
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Abb. 1: Schutzgüter und –ziele der Nachhaltigkeit, allgemein und auf den Baubereich bezogen. Diese im Leitfaden 
Nachhaltiges Bauen enthaltene Abbildung ist Teil des branchenspezifischen Nachhaltigkeitsverständnisses, 
das am Runden Tisch Nachhaltiges Bauen unter Einbeziehung interessierter Kreise erarbeitet wurde. (BMI 
2019), S. 16 

Auch wenn das Ökosystem ein zentrales Schutzgut und der Klimaschutz ein wesentliches Ziel ist, dürfen sich 
diese Themen bei aller Priorisierung nicht verselbständigen. Der Beitrag von Gebäuden zu einer nachhaltigen 
Entwicklung ist eine komplexe Aufgabe mit einem an Wechselwirkungen und Zielkonflikten reichen Anforde-
rungskatalog. Unerwünschte Nebenwirkungen oder eine Verlagerung von negativen Wirkungen in andere Be-
reiche müssen vermieden werden. Eine alleinige Betrachtung, Bewertung und gezielte Beeinflussung der 
Treibhausgasemissionen reicht damit nicht aus. Bereits innerhalb der ökologischen Dimension der Nachhal-
tigkeit müssen in die Bewertung der Umweltqualität weitere Aspekte einbezogen werden. Beispiele sind die 
Menge des radioaktiven Abfalls, der Feinstaub, Aufwand und Wirkungen der Herstellung von Anlagen zur Ge-
winnung/Erzeugung erneuerbarer Energie, Auswirkungen auf die Landnutzung und Landnutzungsänderun-
gen. Klimawandel ist einer von mehreren Megatrends. Ein zukunftsfähiges Planen und Bauen muss u.a. auch 
Antworten auf die Verknappung von Ressourcen, die bereits einsetzenden lokalen Folgen des Klimawandels 

1.3 Klimaschutz als ein Teilziel im Kontext nachhaltiger Gebäude
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durch Klimaanpassung, den demografischen Wandel, den Wertewandel, die Digitalisierung und Professiona-
lisierung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft liefern. Ein Gebäude muss im Interesse der derzeitigen 
und künftigen Nutz-, Vermiet- und Vermarktbarkeit nicht nur klimaneutral, sondern auch funktional und flexi-
bel, ressourcenschonend und kreislaufgerecht, umwelt- und gesundheitsverträglich, kostengünstig und wert-
stabil, energieeffizient, flächenoptimiert sowie gestalterisch ansprechend sein. Das Thema der Klimaneutralität 
schränkt damit die Komplexität des Planens, Bauens und Betreibens nicht ein, sondern erweitert diese um ei-
nen wesentlichen Teilaspekt von herausragender Bedeutung. Diese Bedeutung leitet sich sowohl aus dem öf-
fentlichen Interesse an einer Begrenzung der globalen Erwärmung als auch aus den individuellen und institu-
tionellen Anstrengungen zum Klimaschutz als Ausdruck der Wahrnehmung von Verantwortung gegenüber 
Gesellschaft und Umwelt ab. Die Frage der Auseinandersetzung mit Treibhausgasemissionen und ihren Folgen 
ist und bleibt damit ein wesentlicher Teilaspekt einer unverzichtbaren Betrachtung der nachhaltigkeitsrele-
vanten Merkmale und Eigenschaften von Gebäuden im weitesten Sinne. Diese können u.a. dem Leitfaden 
Nachhaltiges Bauen (BMI 2019) entnommen werden. 

Baulich-technische Maßnahmen zur Emissionsminderung sowie der Übergang zu einer verstärkten Nutzung 
von erneuerbarer Energie sind ihrerseits u.a. mit einem finanziellen Aufwand, der Inanspruchnahme von Ener-
gie und Stoffen, Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt sowie Risiken verbunden. Deutlich wird, dass 
auch Maßnahmen zur Emissionsminderung einer vollständigen Nachhaltigkeitsbewertung unterzogen wer-
den und die Ziele des Klimaschutzes mit den Mitteln des nachhaltigen Planens, Bauens und Betreibens erreicht 
werden müssen. 

Es bleibt daher sinnvoll und notwendig, Anforderungen an den Klimaschutz weiterhin als Teil von ganzheitli-
chen Nachhaltigkeitsbetrachtungen bzw. von Nachhaltigkeitsbewertungssystemen weiterzuentwickeln – 
auch im Kontext ihrer Aufwertung und inhaltlichen Verschärfung. Es wird daher empfohlen, bei der Darstel-
lung von Ergebnissen einer Ökobilanzierung bzw. Nachhaltigkeitsbewertung die Angaben zu den Treibhaus-
gasemissionen und/oder zum Treibhauspotenzial beizubehalten. Im Zusammenhang mit dem wachsenden 
Interesse am Thema „carbon footprint“ (Global Footprint Network o. J.) ist dies ein Beitrag zur Deckung des 
Informationsbedarfes auch der Immobilienwirtschaft und der Immobilienfinanzierung. Wichtig bleibt dann 
aber auch, auf die übrigen Kriterien und Indikatoren hinzuweisen. Grundlagen hierfür liefern u.a. die ISO 21929 
(ISO 21929-1: 2011) sowie die Taxonomie (European Commission 2020). 

1.4 Anteil des Bau- und Gebäudebereichs an nationalen THG-emissionen 

Eine Betrachtung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) aus der Perspektive von Bedürfnisfeldern 
kann auf Basis von Veröffentlichungen zum persönlichen CO2-Fußabdruck1 ((KlimAktiv gGmbH o. J.) erfolgen. 
Danach entfallen von ca. 11 Tonnen an Treibhausgasemissionen / Kopf (hier CO2, Methan und Lachgas) und 
Jahr 2,7 Tonnen auf das Bedürfnisfeld Wohnen, das den Verbrauch an Haushaltsstrom einschließt. Der Anteil 
des Bedürfnisfeldes liegt damit bei ca. 25 Prozent, umfasst jedoch nicht die Emissionen für die Herstellung von 
Bauprodukten und Anlagen sowie für Errichtung, Instandhaltung und Rückbau der Gebäude. Bei einer Ent-
wicklung in Richtung Klimaneutralität steht ein persönliches Budget an Treibhausgasen von weniger als 1 
Tonne zur Verfügung (Bilharz 2014). Dieser Wert wird auch durch die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst. 

Derzeit überwiegt eine Betrachtung von „Sektoren“. Danach verursachen die direkten, durch den Betrieb von 
Gebäuden verursachten Treibhausgasemissionen 14 Prozent der nationalen Treibhausgasemissionen. Werden 
die dem Energiesektor zuzuordnenden indirekten Treibhausgasemissionen aus dem Betrieb einbezogen er-
höht sich der Anteil auf 25 Prozent. (Die Bundesregierung 2019) 

Eine Dritte Perspektive ist die Interpretation des Gebäudebereichs als Handlungsfeld, das Herstellung, Errich-
tung, Erhalt, Betrieb, Nutzung, Rückbau sowie Aufbereitung/Entsorgung einbezieht. Diese Perspektive folgt 
einem sektorübergreifenden Ansatz und liefert die Grundlage für nachstehende Betrachtungen. 

1 https://uba.co2-rechner.de/de_DE 

https://uba.co2-rechner.de/de_DE/
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40 Prozent aller in Deutschland entstehenden energie- und prozessbezogenen Treibhausgasemissionen las-
sen sich bei einer sektorübergreifenden Betrachtung direkt und indirekt Herstellung, Errichtung, Erhalt, Be-
trieb, Rückbau, Aufbereitung/Entsorgung von Gebäuden zuordnen. Abb. 2 stellt die dem Handlungsfeld zuzu-
ordnenden Beiträge übriger Sektoren vor (Ramseier/Frischknecht 2020). 

Das Klimaschutzprogramm 2030 (Die Bundesregierung 2019) verweist auf die Möglichkeit einer sektorüber-
greifenden Betrachtung insbesondere im Hinblick auf klimaneutrales Bauen. Angesprochen wird damit die 
Notwendigkeit der Nutzung von Handlungsmöglichkeiten sowohl u.a. auf Seiten der Herstellung von Baupro-
dukten und Anlagen als auch bei der Nachfrage im Hinblick auf den Bedarf an Bauleistungen und im Zusam-
menhang mit Entscheidungen zur Wahl von Bauweise und Bauprodukten sowie der Energieversorgung. 

„Damit die im Sektor Industrie möglichen CO2-Einsparungen aus dem Einsatz von Baustoffen mit geringer 
CO2-Bilanz realisiert werden können, werden auch Maßnahmen mit sektorübergreifender Wirkung vorge-
schlagen (z.B. im Hinblick auf klimaneutrales Bauen).“ 
Klimaschutzprogramm 2030 (Die Bundesregierung 2019) S. 49 

Im Rahmen einer Meinungsbildung zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des Bau- und Gebäudebereiches als 
Handlungsfeld sowie seines Beitrags zum Klimaschutz durch Emissionsminderung sollte von einer sektorüber-
greifenden Betrachtung ausgegangen werden. 

Es wird weiterhin vorgeschlagen, bei sektoralen Angaben bau- und gebäudebezogene Beiträge u.a. der Sek-
toren Industrie, Energie, Landwirtschaft zusätzlich als „Davon-Position“ auszuweisen und die Statistiken ent-
sprechend anzupassen. Ein sektoraler Bezug ergibt sich weiterhin durch die Analyse der Beiträge der Baupro-
duktindustrie, der Bauwirtschaft, der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Abfallwirtschaft. 

Weiterhin wird empfohlen, Betrachtungen zum Bedürfnisfeld „Wohnen“ auszubauen, um sowohl die persön-
liche „Erlebbarkeit“ als auch Möglichkeiten einer persönlichen Einflussnahme als Auftraggeber, Erwerber 
und/oder Nutzer von Wohnbauten zu stärken. 

Im Interesse einer einheitlichen Vorgehensweise wird empfohlen, die Betrachtung von CO2-Emissionen auf 
die Erfassung und Bewertung der Treibhausgasemissionen auszudehnen. Erfasst werden so auch Emissionen 
an Klima- bzw. Treibhausgasen (Wilke 2021), die über eine Umrechnung in CO2-Äquivalente die Grundlage für 

Abb. 2:  THG-Emissionen des Handlungsfelds „Errichtung und Nutzung von Hochbauten“,  (Ramseier/Frischknecht
2020), S. 26
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eine Erfassung und Bewertung des Treibhauspotenzials (global warming potential) als GWP 100 liefern. Dabei 
sollte angegeben werden, welche Klimagase unter Nutzung welcher Umrechnungsfaktoren berücksichtigt 
wurden. Meist wird es sich um energie- und prozessbezogene Emissionen handeln. Bei Angaben zu Anteilen 
in Prozent sollte angegeben werden, welche Emissionen in die Gesamtmenge von 100% eingeflossen ist. 

Globales Erwärmungspotenzial (GWP 100) 
„Ein auf den Strahlungseigenschaften von gut durchmischten Treibhausgasen beruhender Index, der den 
über einen gewählten Zeithorizont integrierten Strahlungsantrieb einer Masseeinheit eines bestimmten 
gut durchmischten Treibhausgases in der heutigen Atmosphäre im Vergleich zu demjenigen von Kohlen-
dioxid angibt. Das GWP repräsentiert den kombinierten Effekt der unterschiedlichen Zeitdauer, für welche 
diese Gase in der Atmosphäre verbleiben, und des relativen Wirkungsgrades bei der Absorption der abge-
henden thermischen Infrarot-strahlung. Das Kyoto-Protokoll beruht auf GWPs von Impuls-Emissionen über 
einen Zeitraum von 100 Jahren.“ 
(Bernstein/Best/IPCC 2008), S. 90 

1.5 Bezüge zu SDGs, Nachhaltigkeitsstrategien und Rahmenwerken 

Der Schutz des Klimas ist mit dem UN-Nachhaltigkeitsziel SDG2 13 „Klimaschutz“ ein international anerkanntes 
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung. Die SDGs der Vereinten Nationen (United Nations 2015) gehen mit ihrem 
Zielsystem gleichzeitig mit dem SDG 11 auf den Kontext einer nachhaltigen Entwicklung von Städten und Ge-
meinden und mit SDG 12 auf den Lösungsansatz nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster ein, der sich 
auf auch die Errichtung und Nutzung von Gebäuden anwenden lässt. Es ergeben sich weitere Bezüge zu den 
Themen Energie (SDG 7), Komfort (SDG 3) sowie Innovation (SDG 9). Die UN-Nachhaltigkeitsziele, die eine 
Grundlage für ein aktives Handeln bis 2030 liefern sollen, werden mit Abb. 3 vorgestellt. 

Abb. 3: Nachhaltigkeitsziele (United Nations o. J.) 

In der Europäischen Union ist die Befassung mit dem Klimaschutz im Baubereich ein zentrales Thema der Be-
wertung der Umweltqualität von Gebäuden (Dodd et. al. 2015) sowie ein Indikator im Berichtsrahmen zur 
Nachhaltigkeit von Gebäuden LEVEL(s)3 (European Commission 2019) und soll mit der Taxonomy4 (European 
Commission 2020) zu einer Voraussetzung für die Gewährung günstiger Finanzierungskonditionen werden. 

2 SDG - Sustainable development goal (Ziel einer nachhaltigen Entwicklung / Nachhaltigkeitsziel) 
3 https://ec.europa.eu/environment/levels_de 
4 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en 

https://ec.europa.eu/environment/levels_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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Europa plant, bis 2050 als Kontinent das Ziel der Klimaneutralität im Sinne einer Netto-Treibhausgasneutralität 
(net-zero greenhouse gas emissions) zu erreichen (European Commission 2021). 

Die von Hunderten von Wissenschaftlern, Politikern und am Bau Beteiligten mitgetragene Grazer Deklaration 
für Klimaschutz im Baubereich (SBE19 Graz 2019) schlägt vor, bis spätestens 2025 die Formulierung verbindli-
cher Anforderungen zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden vorzuneh-
men, ein Prozess, der derzeit in Ländern wie Frankreich, Finnland und Dänemark entschlossen vorangetrieben 
wird. In Deutschland werden derzeit entsprechende Überlegungen in Form von sondierenden Forschungs-
projekten angestellt. 

Das Projekt des IEA EBC Annex 72 (IEA EBC Annex 72 2021), bei dem Vertreter Deutschlands die Erarbeitung 
und Weiterentwicklung der Grundlagen einer Lebenszyklusanalyse sowie die Entwicklung einer Basis für An-
forderungs- und Zielwerte im Kontext klimaneutraler Gebäude koordinieren, stellt bereits die Grundlagen für 
Methoden und Anforderungswerte zur Verfügung. Für 2022 sind ausführliche Ergebnisse, Empfehlungen und 
Beispiele angekündigt. Ein besonderer Berichtsteil analysiert internationale Ansätze für die Definition von Kli-
maneutralität bei Gebäuden und diskutiert entsprechende Benchmarks. Eine erste Veröffentlichung liegt vor 
(Satola et. al. 2021). Sie berücksichtigt u.a. entsprechende Initiativen und Rahmenwerke in Deutschland. 

Der Klimaschutz im Bau- und Gebäudebereich ist Teil der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Im Klimaschutz-
gesetz (Bundesrepublik Deutschland 2019) wird die ursprünglich für 2050 geplante Klimaneutralität für 
Deutschland auf 2045 vorgezogen und es werden u.a. für den Gebäudebereich Minderungsziele sowie ver-
bleibende Budgets für Treibhausgasemissionen benannt. Diese konzentrieren sich auf die direkten Emissionen 
für den Gebäudebetrieb. Nach 2050 sollen für Deutschland insgesamt bereits negative Treibhausgasemissio-
nen erreicht werden. 

Alle in Deutschland im Einsatz befindlichen Nachhaltigkeitsbewertungssysteme, die auf dem am Runden Tisch 
Nachhaltiges Bauen entwickelten Nachhaltigkeitsverständnis für den Bau- und Gebäudebereich basieren 
(QNG, BNB, DGNB, NaWoh, BNK) formulieren Anforderungen an die Ermittlung und Bewertung von Treibhaus-
gasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden als Teilaspekt der Beurteilung der Umweltqualität und benen-
nen Bewertungsmaßstäbe für spezifische Gebäude- und Nutzungsarten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich Maßnahmen zum Klimaschutz durch die Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden zu einem wichtigen Handlungsfeld entwickelt 
haben. Dabei ist die Erfassung, Bewertung und Beeinflussung des Treibhauspotenzials eine Aufgabe bei der 
Planung von Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen. Das Treibhauspotenzial ist ein anerkannter und weit 
verbreiteter Indikator. Er ist Teil einer performanceorientierten Bewertung der Umweltqualität. Ermittlung und 
Bereitstellung von Datengrundlagen sind Gegenstand internationaler, europäischer und nationaler Normen. 

Im Zusammenhang mit dem Ziel der Klimaneutralität bei Gebäuden ergibt sich kein Bedarf an zusätzlichen 
Indikatoren, der Indikator Treibhauspotenzial als GWP 100 hat sich als geeignet erwiesen und bewährt. In 
Deutschland liegen bei der Erfassung und Bewertung von Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Ge-
bäuden durch BNB und DGNB mehr als 10 Jahre Erfahrungen vor. Die Anforderung in Richtung Klimaneutrali-
tät ist damit nicht eine Frage des Indikators, sondern eine Frage der Bewertungsmaßstäbe und Zielgrößen. Es 
handelt sich um einen neuen Typus einer universellen Benchmark für alle Gebäude- und Nutzungsarten. Die 
Rechen- und Nachweisregeln müssen jedoch weiterhin auf die Besonderheiten der jeweiligen Gebäude- und 
Nutzungsart eingehen. 

Denkbar ist, für die Entwicklung in Richtung Klimaneutralität einen Absenkpfad in Form von Stufen anzuge-
ben. Da aber die ab 2025 neu zu errichtenden bzw. zu modernisierenden Gebäude im Jahr 2045 noch nahezu 
unverändert einen Teil des Gebäudebestandes bilden sind die Möglichkeiten einer Formulierung von Zwi-
schenstufen begrenzt. Möglich ist es jedoch, die zeitliche Entwicklung einer Dekarbonisierung der Energiever-
sorgung zu berücksichtigen. Soweit die Entwicklung eines Absenkpfades als Option erwogen wird, sollte die-
ser zum Zwecke der Orientierung frühzeitig und vollständig veröffentlicht werden, unter dem Vorbehalt einer 
Anpassung bei Bedarf oder Erfordernis.
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2 Grundlagen & Anwendungsfälle der Bewertung von 
THG-Emissionen 

Eine Grundlage für die Erfassung, Bewertung und gezielte Beeinflussung von THG-Emissionen ist die exakte 
Beschreibung des Betrachtungsgegenstandes – hier von Gebäuden und ihres Lebenszyklus sowie die Nutzung 
geeigneter Methoden, Bewertungskriterien und Indikatoren, Anforderungswerte und Datengrundlagen. Auf 
die Grundlagen für eine Festlegung von Systemgrenzen, Rechenregeln und Konventionen wird in den nach-
stehenden Abschnitten ebenso eingegangen wie auf die Anwendungsfälle. Abschließend wird kurz diskutiert, 
wo und welche Anforderungen an die Klimaneutralität von Gebäuden bereits existieren bzw. in welchen Zu-
sammenhängen diese von individuellen bzw. institutionellen Auftraggebern formuliert werden können. 

2.1 Betrachtungsgegenstand 

Betrachtungsgegenstand im Kontext dieser Ausarbeitung ist ein Einzelgebäude auf seinem Grundstück wäh-
rend seines vollständigen Lebenszyklus. Im Sinne der Handhabbarmachung zum Zwecke der Planung und Be-
wertung wird das individuelle Gebäude mit seinen zu prognostizierenden Umweltwirkungen im Lebenszyklus 
in ein Gebäude- und ein Lebenszyklusmodell überführt. Auf der Basis von Konventionen können diese Modelle 
gegenüber der Realität Vereinfachungen aufweisen. Details zum Gebäude- und Lebenszyklusmodell werden 
in den Abschnitten ab 2.3 erläutert. 

Der Betrachtungsgegenstand muss normkonform über ein „funktionales Äquivalent“ (DIN EN 15643: 2019) be-
schrieben werden. Dieses „funktionale Äquivalent“ und nicht eine Bezugsfläche, ist Bezugsgröße und liefert 
die Vergleichsgrundlage. Voraussetzung ist stets die Erfüllung der vorausgesetzten und vereinbarten Anfor-
derungen an die technisch - funktionale Qualität. Erwartet werden im Minimum Angaben zur Gebäude- und 
Nutzungsart, zur Nutzungsintensität und zu Besonderheiten, wie einer geplanten Umbau- und Umnutzungs-
fähigkeit. Es ist sinnvoll, Angaben aus der Standortanalyse und dem Baugrundgutachten zu ergänzen. 

2.2 Indikatoren und Bewertungsmaßstäbe als Bewertungsgrundlagen 

Um Treibhausgasemissionen im Gebäude-Lebenszyklus gezielt in Richtung einer Verminderung, Vermeidung 
oder Kompensation zu beeinflussen, müssen sie zunächst in geeigneter Form erfasst und bewertet werden. 

Die Erfassung und Bewertung von Treibhausgasemissionen ist Teil der Beurteilung der ökologischen Qualität 
als Teil einer Nachhaltigkeitsbewertung. Als Indikator wird das Treibhauspotenzial (global warming potential 
GWP 100) verwendet. Messgröße sind die Treibausgasemissionen als Summenparameter, ausgedrückt in CO2-
Äquivalenten. Unter Nutzung von Charakterisierungsfaktoren werden hierbei die Emissionen an sonstigen 
Treibhausgasen in CO2-Äquivalente umgerechnet und zusammengefasst. Neuste Entwicklung in der europä-
ischen Normung, die in der EN 15978-1 (DIN EN 15978-1: 2021) ihren Niederschlag finden, machen neben dem 
GWP 100, gesamt die Angabe folgender Teilgrößen erforderlich: 

 GWP, fossil 
 GWP, biogenic 
 GWP, luluc. 

Diese Festlegungen wirken sich insbesondere auf die Ökobilanzdaten von Holz und von Bauprodukten gemäß 
DIN EN 15804 (DIN EN 15804 2020), die überwiegend unter Nutzung nachwachsender Rohstoffe/Biomasse 
hergestellt werden und damit in der Folge auf die Ökobilanz von Gebäuden gemäß EN 15978-1 aus, die unter 
Nutzung dieser Produkte entstehen. GWP, luluc5 wirkt sich i.d.R. nur in geringem Maße aus. 

Zusätzlich zum GWP, gesamt und seiner weiteren Ausdifferenzierung muss künftig der biogene Kohlenstoff-
gehalt als carbon content in kg C ausgewiesen werden. 

 
5 luluc = land use and land use change (Landnutzung und Landnutzungsänderung) 
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Die ermittelten Treibhausgasemissionen bzw. das berechnete Treibhauspotenzial müssen bewertet werden. 
Dies kann durch einen relativen Vergleich mit alternativen Entwurfsvarianten bzw. Gebäuden oder unter Nut-
zung absoluter Anforderungs- und Zielwerte (Benchmarks) erfolgen. Die im direkten Zusammenhang zu be-
trachtenden Rechenregeln, Systemgrenzen und Datengrundlagen müssen sich für eine Anwendung in Bezug 
auf die konkrete Gebäude- und Nutzungsart sowie den zeitlichen und räumlichen Kontext eignen. 

„Klimaneutralität“ kann als ein derartiger Bewertungsmaßstab im Sinne eines universellen Anforderungs- oder 
Zielwertes bzw. einer Benchmark interpretiert werden. 

Zur Vermeidung unerwünschter Nebenwirkungen sollten die Erfassung und Bewertung der THG-Emissionen 
unter Nutzung eines konkreten Indikators und spezifischen Bewertungsmaßstabs in ein System weiterer Indi-
katoren und Bewertungsmaßstäbe eingebunden werden. Empfohlen wird u.a. die Berücksichtigung weiterer 
Indikatoren zur Beurteilung der Ressourceninanspruchnahme, der Risiken für die lokale Umwelt und der Wir-
kungen auf die lokale Umwelt, der Menge an radioaktiven Abfällen usw. – schon um eine Verlagerung von 
Umweltbelastungen in andere Bereiche zu erkennen und zu vermeiden. Die Maßnahmen zur Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen sollten selbst einer vollständigen Nachhaltigkeitsbewertung unterzogen werden. 
Dies schließt z.B. auch die Beurteilung von Lebenszykluskosten bei Maßnahmen oder Maßnahmenbündel ein. 

2.3 Ökobilanzierung als Methode und Hilfsmittel 

Ein geeignetes Hilfsmittel zur Erfassung und Bewertung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Ge-
bäuden ist die Ökobilanzierung. Das Vorgehen bei der Erstellung und Auswertung von Ökobilanzen ist Gegen-
stand der Normung – siehe Abschnitt 2.5. Normativ beschriebe Vorgehensweisen und Schritte im Sinne von: 

(1) Festlegung von Ziel und Rahmenbedingungen 

(2) Sachbilanz 

(3) Wirkungsbilanz 

(4) Auswertung 

sind typisch für eine Ökobilanzierung gemäß DIN EN ISO 14044 (DIN EN ISO 14044: 2021). Sie müssen jedoch 
bei einer baubezogenen Anwendung in dieser Form nicht durchlaufen werden. Für eine angewandte Ökobi-
lanzierung von Bauprodukten und Bauwerken existieren spezifische Normen und Bearbeitungsschritte – siehe 
hierzu auch Abschnitt 2.5. Im Bereich der Gebäude ist der Ausgangspunkt die Beschreibung des Betrachtungs- 
und Bewertungsgegenstands – hier eines Gebäudes und seines Lebenszyklus. Unter Beachtung von Vorgaben, 
Randbedingungen und Konventionen werden das Gebäude sowie der Lebenszyklus modelliert. Diese Modelle 
bilden eine Grundlage für die eigentliche Berechnung und Bewertung der Treibhausgasemissionen. 

Der Energieaufwand für den Betrieb, der i.d.R. die Grundlage für die Erfassung der betriebsbedingten Treib-
hausgasemissionen der Nutzungsphase liefert, kann mit üblichen Methoden und Softwarelösungen der Ener-
giebedarfsberechnung ermittelt werden. Der Endenergiebedarf (ermittelt für konkrete Endenergieträger bzw. 
Energieversorgungsvarianten) kann unter Nutzung von spezifischen Emissionsfaktoren in Treibhausgasemis-
sionen umgerechnet werden. Besonderheiten einer Berücksichtigung gebäudeintegriert oder gebäudenah er-
zeugter Energie werden im Abschnitt 4.2 diskutiert. Der bauliche Teil setzt sich aus Herstellung, Errichtung, 
Instandhaltung, Ersatz, Rückbau, Aufbereitung/Entsorgung zusammen. Den Ausgangspunkt bildet eine Men-
genermittlung zur Erfassung verbauter Materialien, Bauteile und Anlagen (ggf. ergänzt um Angaben zu Streu- 
und Bruch- sowie Verarbeitungsverlusten). Diese werden mit Ökobilanzdaten aus zulässigen Quellen ver-
knüpft. Über Szenarien und Annahmen können zusätzlich Transporte, Baustellenprozesse, Instandhaltungs- 
und Ersatzmaßnahmen sowie die Aufbereitung und Entsorgung abgebildet und Treibhausgasemissionen er-
mittelt werden, soweit dies von Systemgrenzen sowie den Rechen- und Nachweisregeln vorgesehen ist. 

Damit dient die Ökobilanzierung als Methode und Instrument der Lebenszyklusanalyse der Erfassung von 
Energie- und Stoffströme sowie der Wirkungen auf die globale Umwelt auf wissenschaftlicher Grundlage. Für 
diese Form der angewandten Ökobilanzierung stehen im Baubereich Datengrundlagen, Systemgrenzen, Re-
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chenregeln und Hilfsmittel zur Verfügung. Die Erstellung von Ökobilanzen für Gebäude ist eine Planungsauf-
gabe. Eine Beauftragung entsprechender Dienstleister ist möglich, sofern die Berechnungen nicht von den 
eingebundenen Architekten durchgeführt werden. 

Die Ökobilanz eines Gebäudes basiert zunächst auf einem Modell für das Bauwerk sowie für dessen Lebens-
zyklus. Die Beschreibung des Gebäudes orientiert sich an den Kostengruppen der (DIN 276 2018) bei element-
basierter Vorgehensweise. Der Lebenszyklus kann in Phasen und Module unterteilt werden – siehe Abb. 4. 
Wiedergegeben wird die Übersetzung des DIN zur englischsprachigen Fassung. 

Abb. 4: Lebenszyklusphasen und Informationsmodule nach EN 15643. 

Die Bezeichnungen der Module, die Angaben zu entsprechenden Energie- und Stoffströmen sowie Umwelt-
wirkungen für eine definierte Aktivität enthalten, werden in der weiteren Ausarbeitung für die Benennung von 
Teilen des Lebenszyklus und Teilen lebenszyklusbezogener Informationen (Informationsmodule) verwendet.  

Für die Ökobilanzierung ist das Modul A0 (Planungsphase) nicht relevant. 

Module, die Informationen enthalten, die außerhalb des Lebenszyklus des Gebäudes verortet werden, können 
nicht mit übrigen Modulen verrechnet werden. Dies trifft für die Module D1 und D2 zu und damit sowohl für 
das „Recyclingpotenzial“ als auch für „Effekte exportierter Energie“. 

Das Modul B6 wird weiter unterteilt in B6.1 Treibhausgasemissionen infolge des gebäudebezogen und nor-
mativ geregelten Energieaufwands (hier entsprechend des GEG), B6.2 Treibhausgasemissionen infolge des ge-
bäudebezogenen, jedoch nicht normativ geregelten Energieaufwands (z.B. Aufzüge) sowie in B6.3 Treibhaus-
gasemissionen infolge des nutzer- und nutzungsbezogenen Energieaufwands (z.B. Nutzerstrom). Detaillierte 
Hinweise zu den Modulen B6.1, B6.2 und B6.3 sind Gegenstand der EN 15978-1. 

Es besteht die prinzipielle Möglichkeit, B2 und B3 zu Instandsetzung zusammenzufassen. B4 sollte gesondert 
betrachtet werden und meint hier Ersatzinvestitionen im Sinne des Austauschs von Bauteilen und Systemen 
nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer innerhalb des definierten Betrachtungszeitraums für das Gebäude. B5 ist als 
bereits während der Planung bekannte künftige Modernisierung von Bauteilen und Systemen zu interpretie-
ren – dies kann derzeit i.d.R. ausgeschlossen werden. Werden künftig Anforderungen an die Modernisierungs-
freundlichkeit oder Anpassbarkeit zum Gegenstand des funktionalen Äquivalents, muss der Umgang mit Mo-
dul B5 neu diskutiert werden. 
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In B1 können u.a. Emissionen aus Bauprodukten sowie aus Kältemitteln (u.a. F-Gase6) berücksichtigt werden, 
soweit dies in Konventionen vorgesehen ist. Alternativ können auch im Sinne von Konventionen Bauprodukte 
und/oder Betriebsmittel ausgeschlossen bzw. alternative klimaverträgliche Lösungen vorgegeben werden. 

Um die Komplexität der Darstellung zu reduzieren, wird zunächst vorgeschlagen, dass Lebenszyklusmodell 
nur grob zu unterteilen. Möglich sind die in Abb. 5 und Abb. 6 aufgezeigten Optionen. 

Es wird vorgeschlagen, gemäß Abb. 5 vorzugehen. Dies entspricht dem international üblichen Ansatz, der ei-
nen operational part (betriebsbedingten Teil) und einen embodied part (gebäudebezogenen Teil) vorsieht. 

In der Literatur und in der erweiterten Fachöffentlichkeit werden häufig für die Ökobilanzierung englischspra-
chige Begriffe verwendet. Beispiele sind life cycle assessment (LCA). Konzentriert sich die Bilanz auf die Erfas-
sung und Bewertung der Treibhausgasemissionen spricht man von einer life cycle carbon analysis, der Ermitt-
lung des carbon footprint bzw. von Angaben zur carbon performance als Teil der environmental performance. 

Abb. 5: Zeitbezogene Unterteilung des Lebenszyklusmodells in Herstellung und Errichtung, Betrieb und Nutzung 
inkl. Erhalt und Ersatz, Ende der Lebens- bzw. Nutzungsdauer 

 
6 Das Umweltbundesamt erläutert Entwicklung, Bedeutung, Herkunft und den rechtlichen Kontext fluorierter Treibhausgase hier: 
https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland/emissionen-fluorierter-treibhausgase-f-
gase#herkunft-von-f-gasen 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland/emissionen-fluorierter-treibhausgase-f-gase#herkunft-von-f-gasen
https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland/emissionen-fluorierter-treibhausgase-f-gase#herkunft-von-f-gasen
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Abb. 6: Lebenszyklusmodell mit sachbezogener Einteilung in den gebäudebezogenen und betriebsbedingten Teil 

Abschließend wird nochmals das Zusammenspiel von Rechenregeln, Systemgrenzen und Benchmarks betont. 
Die Rechenregeln und Systemgrenzen gelten bei der Lebenszyklusbetrachtung zunächst unabhängig von ei-
ner Benchmark, die das Erreichen einer Klimaneutralität vorgibt. Dies ist z.B. bei den Regeln des QNG für die 
Ökobilanzierung der Fall (Bundesbauministerium 2021a). 

Mit der Anforderung der „Klimaneutralität“ wird eine neue Benchmark eingeführt – im Sinne einer Weiterent-
wicklung und Verschärfung bisheriger. Für den Nachweis der Einhaltung der Anforderung gelten dann die 
Rechenregeln und Systemgrenzen auch weiterhin, ggf. jedoch ergänzt um Regeln für anerkennungsfähige 
Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen. Im Zusammenhang mit der Einhaltung bisheriger Anforderun-
gen wurden diese nicht betrachtet oder ausgeschlossen. 

2.4 Zusammenwirken von „Bausteinen“ einer Berechnung & Bewertung 

Die Basis für Berechnungs- und Nachweisverfahren zur Ermittlung und Bewertung von Treibhausgasemissio-
nen inkl. des Nachweises der Klimaneutralität bilden (1) Begriffe und Definitionen, (2) methodische Grundla-
gen mit Systemgrenzen, (3) Rechenregeln und Ausgleichs-/Kompensationsmöglichkeiten, (4) Daten bzw. Da-
tenbanken, (5) Anforderungen (Benchmarks) und Ziele eine Einheit. Hinzukommen (6) die Planungs- und Be-
wertungshilfsmittel, die auf entsprechende Daten zugreifen und Rechenregeln umsetzen sowie in ausgewähl-
ten Fällen bereits den Vergleich der Ergebnisse mit Anforderungs- und/oder Zielwerten unterstützen. In einer 
Phase sich herausbildender Rechenregeln und Konventionen zum Thema Klimaneutralität sowie noch unter-
schiedlicher bzw. sich weiterentwickelnder Datengrundlagen lassen sich die beschriebenen „Bausteine“ nicht 
beliebig kombinieren. Vielmehr bilden Definitionen, methodische Grundlagen und Systemgrenzen, Anforde-
rungs- und Zielwerte sowie Daten bzw. Datenbanken eine untrennbare Einheit. Es ist wichtig, dass insbeson-
dere für den Nachweis der Erfüllung von Anforderungen bzw. des Erreichens von Zielen die Systemgrenzen, 
Rechenregeln, Kompensationsmöglichkeiten und Datengrundlagen verwendet werden, die bereits für die 
Festlegung der Benchmarks verwendet wurden. Eine Weiterentwicklung der Datengrundlagen oder eine Ver-
änderung von Rechenregeln und Systemgrenzen muss eine Überprüfung und ggf. Anpassung der Anforde-
rungen zur Folge haben. Es ist daher hilfreich, die jeweiligen „Bausteine“ mit Versionsnummern zu kennzeich-
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nen und die Dauer ihrer Gültigkeit und Anwendbarkeit zu definieren. Bei komplexen Planungs- und Bewer-
tungshilfsmitteln sollte transparent angegeben werden, auf welchen Grundlagen sie aufbauen. Für Art und 
Umfang einer Beschreibung von Benchmarks existieren ebenso Normen wie für die Modellierung eines Ge-
bäudes und seines Lebenszyklus sowie die Ermittlung von Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Ge-
bäuden und die Bereitstellung von Daten für Bauprodukte. Es wird empfohlen, sich an diesen zu orientieren. 

2.5 Stand der Normung und weiterer Grundlagen 

Im Zusammenhang mit der Ermittlung und Bewertung von Treibhausgasemissionen können eine Reihe von 
Normen zur Anwendung gelangen. Dazu zählen 

a) methodische Grundlagen der Ökobilanzierung 

DIN EN ISO 14040:2021-02 

Umweltmanagement – Ökobilanz - Grundsätze und Rahmenbedingungen (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020); 
Deutsche Fassung EN ISO 14040:2006 + A1:2020 

DIN EN ISO 14044:2021-02 

Umweltmanagement – Ökobilanz - Anforderungen und Anleitungen (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 
2:2020); Deutsche Fassung EN ISO 14044:2006 + A1:2018 + A2:2020 

b) Bewertung der Umweltqualität von Gebäuden unter Anwendung der Ökobilanzierung 

DIN EN 15643-2: 2011-05 

Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden – Teil 2: Rahmenbedingungen 
für die Bewertung der umweltbezogenen Qualität 

Norm ist in Überarbeitung - künftig als EN 15643 (DIN EN 15643: 2019) - Entwurf. 

DIN EN 15978:2012-10 

Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden - Berechnungsme-
thode; Deutsche Fassung EN 15978:2011 

Norm ist in Überarbeitung - künftig als EN 15978-1 (DIN EN 15978-1: 2021) - Entwurf. 

c) Erfassung von Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase von Gebäuden 

ISO 16745-1:2017 

Sustainability in buildings and civil engineering works — Carbon metric of an existing building during use 
stage — Part 1: Calculation, reporting and communication 

ISO 16745-2:2017 

Sustainability in buildings and civil engineering works — Carbon metric of an existing building during use 
stage — Part 2: Verification 

d) Ermittlung des Fußabdrucks an Treibhausgasemissionen (carbon footprint) 

ISO 14067:2018 

Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification 

e) Klimaneutralität 

ISO 14068 (in Bearbeitung) 

Greenhouse gas management and related activities — Carbon neutrality 

f) Anforderungen an die Beschreibung von Benchmarks und Zielwerten für Gebäude 

ISO 21678:2020 
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Sustainability in buildings and civil engineering works — Indicators and benchmarks — Principles, require-
ments and guidelines 

g) Bewertung der Datenqualität 

EN 15941 

Sustainability of construction works – data quality for environmental assessment of products and construction 
works – selection and use of data (in Bearbeitung) 

 

Die genannten Normen durchlaufen Zyklen der Anpassung und Weiterentwicklung, teilweise befinden sie sich 
in Überarbeitung. Es wird empfohlen, jeweils den aktuellen Stand der Normung zu recherchieren und zu be-
rücksichtigen. 

Die Europäische Bauproduktenverordnung aus dem Jahr 2011 (Europäische Union 2011) formuliert u.a. Grund-
anforderungen an Bauwerke. Diese gelten für den Zeitraum ihrer Nutzung und haben insofern einen Lebens-
zyklusbezug. Danach dürfen sich Bauwerke über ihre Lebensdauer hinweg weder bei Errichtung noch bei Nut-
zung oder Abriss u.a. durch die Emission von Treibhausgasen übermäßig stark auf das Klima auswirken. Hin-
weise auf Rechenregeln oder Benchmarks werden nicht angegeben, eine Überarbeitung und Aktualisierung 
wurde angekündigt. 

Für den Geltungsbereich Europa wurde mit LEVEL(s) ein Berichtsformat zur Darstellung der Nachhaltigkeit von 
Gebäuden entwickelt. Enthalten sind u.a. Systemgrenzen und Regeln zur Ermittlung des Treibhauspotenzials 
(GWP) von Gebäuden. Diese sind mit Stand 10/2020 öffentlich zugänglich (Dodd/Donatello/Cordella 2020). 

Die ebenfalls für den Geltungsbereich Europa veröffentlichte Taxonomie, die Anforderungen an die Prüfung 
des Beitrags zur nachhaltigen Entwicklung u.a. im Falle einer Immobilienfinanzierung enthält, sieht vor, dass 
„für Gebäude mit mehr als 5.000 m² das lebenszyklusbezogene Treibhauspotenzial ermittelt und Investoren 
sowie sonstigen Kunden zur Verfügung gestellt wird“ (Directorate-General for Financial Stability, Financial Ser-
vices and Capital Markets Union 2021). Vorgesehen ist eine Ermittlung und Angabe je Lebenszyklusphase. Für 
die Ermittlung des Treibhauspotenzials GWP wird auf EN 15978-1 und den Indikator bei LEVEL(s) – siehe oben 
– verwiesen. 

In Deutschland enthält das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) seit Einführung Berechnungsgrund-
lagen und Anforderungswerte zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden, 
ausgedrückt als Treibhauspotenzial. Es wird empfohlen, in aktuelle Überlegungen zur Weiterentwicklung der 
Anforderungsniveaus das Ziel einer Klimaneutralität von Gebäuden einzubeziehen. 

Das 2021 eingeführte Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude des Bundes (QNG) enthält Anforderungswerte zur 
Begrenzung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden. Die hinterlegten Datengrundlagen, 
Rechenregeln und sonstigen Konventionen unterstützen sowohl eine exaktere Berücksichtigung der Haus-
technik als auch den Umgang mit der gebäudeintegrierten bzw. grundstückbezogenen Erzeugung erneuer-
barer Energie inkl. Eigennutzung und Lieferung an Dritte. Entsprechende Grundlagen sind einschließlich der 
Vorgaben für die Ökobilanzierung öffentlich zugänglich (Bundesbauministerium 2021a). 

Die in Deutschland neben dem BNB im Einsatz befindlichen Nachhaltigkeitsbewertungssysteme enthalten Be-
rechnungsgrundlagen und Anforderungswerte zur Ermittlung und Bewertung lebenszyklusbezogener Treib-
hausgasemissionen. Auch hier sind Bestrebungen bereits im Gange, um die Anforderungsniveaus in Richtung 
Klimaneutralität weiterzuentwickeln sowie das Erreichen dieses Niveaus in besonderer Weise herauszustellen 
und in der Gesamtbewertung zu berücksichtigen.  
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2.6 Anwendungsfälle 

Für die Ermittlung, Bewertung und ggf. gezielte Beeinflussung von Treibhausgasemissionen gibt es Anwen-
dungsfälle wie: 

a) planungsbegleitende Bewertung und Optimierung von Entwurfsvarianten 

b) Feststellung und Kommunikation eines Kennwertes gegenüber Dritten 

c) Nachweis des Erreichens von Anforderungsniveaus in der Nachhaltigkeitszertifizierung 

d) Nachweis der Erfüllung von Anforderungen aus Förderprogrammen 

e) Nachweis der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (zukünftig möglich) 

f) Durchführung von Studien. 

 

Im Fall a) steht das Ziel im Vordergrund, bereits während der Planung den Grad der Erreichung von Anforde-
rungen oder Zielen überprüfen und beeinflussen zu können. Anforderungen und Ziele können aus vorausge-
setzten (gesetzlich geforderten) oder mit dem Bauherrn vereinbarten Werten resultieren bzw. auf ein Förder-
program reagieren. Es wird dringend empfohlen, Anforderungen an die Klimaneutralität in die Aufgabenstel-
lung sowie den Wettbewerb zu integrieren und dabei die Interpretation von „Klimaneutralität“ zu präzisieren. 

Aus dem Kontext der Anwendung ergeben sich die Anforderungen an das verwendete Berechnungsverfahren. 
In den Fällen b) – d) überwiegt das Interesse an transparenten und nachvollziehbaren Ergebnissen auf Basis 
einheitlicher und nachvollziehbarer Grundlagen. Insbesondere soll ein eindeutiges Ergebnis erzeugt werden, 
das die Verhältnisse zu einem definierten Zeitpunkt (z.B. Übergabe eines Gebäudes) widerspiegelt. Dies führt 
bisher zur Anwendung statisch-deterministischer Modelle, zur Nutzung eines definierten Datensatzes an Re-
chenwerten und zu einem eindeutigen Ergebnis. Diese Anforderungen gelten auch für e), hinzu kommt hier 
jedoch der unverzichtbare Aspekt der Rechtssicherheit. 

Bei Weiterentwicklung methodischer und datentechnischer Grundlagen kann für die Fälle a) – e) der Übergang 
zu deterministisch-dynamischen Vorgehensweisen diskutiert werden, jeweils mit festen Vorgaben für eine Be-
rücksichtigung von Veränderungen bei Klimadaten oder dem Energiemix sowie den Primärenergie- und Emis-
sionsfaktoren. 

Im Unterschied zu den Anwendungsfällen a) bis e) besteht bei der Durchführung von Berechnungen im Rah-
men von Studien (Fall f) mehr Handlungsfreiheit. Es können von Anfang an dynamische Modelle gewählt, un-
terschiedliche Szenarien definiert, Auswirkungen einer Variation von Eingangsgrößen getestet, die Einflüsse 
spezifischer Regeln und Konventionen analysiert und die Konsequenzen der Unsicherheiten und Bandbreiten 
bei Eingangsgrößen untersucht werden. Einen Ansatz liefert die Monte-Carlo-Simulation. Im Idealfall fließen 
gewonnene Erkenntnisse in die Weiterentwicklung von Ansätzen für a) – e) ein.  

Es wird erwartet und empfohlen, mittelfristig einen allgemeinen Übergang von statischen zu dynamischen 
Betrachtungen zu vollziehen. Eine Voraussetzung ist die Bereitstellung geeigneter Planungs- und Bewertungs-
hilfsmittel sowie Datenbanken mit Ökobilanzwerten, welche die Komplexität einer derartigen Aufgabe nut-
zerfreundlich und zuverlässig bewältigen. 

Die Ergebnisse der Berechnungs- und Nachweisverfahren fließen bereits heute in unterschiedlichste Vorgänge 
ein, darunter Finanzierungs- und Kaufentscheidungen, Wertermittlung, Due Diligence, Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung. Sie werden damit gegenüber Dritten kommuniziert, die nur bedingt die Grundlagen und Hin-
tergründe einer Berechnung einschätzen können. Die Bedeutung der Qualitätssicherung, der Darstellbarkeit 
und Messbarkeit der Zuverlässigkeit von Aussagen sowie die Rückverfolgbarkeit von Angaben inklusive einer 
klaren Zuordnung von Verantwortung auch im juristischen Sinne wächst. 
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Ein Sonderfall der Kommunikation von Ergebnissen an Dritte ist der Nachweis der Erfüllung von Selbstver-
pflichtungen gegenüber der Gesellschaft. Ein typisches Beispiel ist die glaubhafte Wahrnehmung einer Vor-
bildrolle durch Einrichtungen der öffentlichen Hand. Der Bund hat sich im Klimaschutzprogramm 2030 zu kli-
maneutralen Neu- und Erweiterungsbauten verpflichtet. 

Neue Gebäude des Bundes sollen ab 2022 mindestens EH 40 entsprechen, für Sondernutzungen sind ana-
loge Zielvorgaben zu entwickeln. Dieses Ziel wird kurzfristig in einem Erlass des Bundeskabinetts für klima-
neutrale Neu- und Erweiterungsbauten des Bundes verbindlich festgelegt. 
(Die Bundesregierung 2019), S. 57 

Ein weiterer Anwendungsfall ist die Formulierung von Vorgaben in der Aufgabenstellung, Grundlagenermitt-
lung oder bei Wettbewerben sowie im Rahmen von Selbstverpflichtungen. So sieht (DIN EN 15643: 2019) die 
Nennung von Anforderungen und Zielwerten u.a. für die Umweltqualität und damit für das lebenszyklusbezo-
gene Treibhauspotenzial in frühen Phasen im Sinne einer Ergänzung vorausgesetzter und vereinbarter Anfor-
derungen vor. 

DIN 18206 (2016) zur Bedarfsplanung im Bauwesen (DIN 18205 2016) sieht im Kontext des Schutzes von Öko-
systemen eine Reduzierung der durch Herstellung, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung und Rückbau verur-
sachten Emissionen im Lebenszyklus von Bauwerken vor und gibt Hinweise zur Berücksichtigung in der Be-
darfsplanung. Die Norm befindet sich damit in Übereinstimmung mit EN 15643, die vorausgesetzte und ver-
einbarte Anforderungen an die Umweltqualität von Gebäuden als Ausgangspunkt für die Planung benennt. 
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3 Begriffe und Definitionen 
Eine Voraussetzung für das Erreichen von Zielen im Bereich des Klimaschutzes aber auch für die Glaubwürdig-
keit der Darstellung entsprechender Erfolge ist die Nutzung geeigneter Begriffe und Definitionen. Dies schließt 
eine Erarbeitung, Abstimmung und einheitliche Interpretation von Systemgrenzen, Rechenregeln, sonstigen 
Konventionen und Datengrundlagen ein und hat Auswirkungen bis hin zur Entwicklung und Anwendung von 
Berechnungshilfsmitteln und Planungswerkzeugen. Klimaneutralität von Gebäuden wird zu einer Eigenschaft 
von Gebäuden, die gegenüber Dritten signalisiert und von Marktteilnehmern aktiv gesucht und bestellt wird. 
Damit steigt der Bedarf an rechtssicheren Grundlagen, wirkt sich doch inzwischen diese Eigenschaft auf Kon-
ditionen der Immobilienfinanzierung und die Vergabe von Fördermitteln sowie u.U. künftig auch auf die Wer-
termittlung und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen aus. Insbesondere öffentliche Einrichtungen sind 
über eine allgemeinverständliche Bezeichnung hinaus an eine rechtssichere und normkonforme Interpreta-
tion von Begriffen, Definitionen und insbesondere Systemgrenzen gebunden. Entsprechende Vorschläge wer-
den nachfolgend unterbreitet. 

3.1 Klimaneutral, klimafreundlich, klimaverträglich – eine Annäherung 

Der Begriff „klimaneutral“ wurde trotz häufiger Verwendung bisher im Kontext eines Bezuges zu Gebäuden 
nicht eindeutig definiert. Er wird oft im Zusammenhang mit Anforderungen an Gebäude für einen Beitrag zur 
Begrenzung der globalen Erwärmung durch deutlich verringerte oder vollständig vermiedene Treibhaus-
gasemissionen verwendet. 

Im weiteren Sinne kann der Begriff dahingehend interpretiert werden, dass im Falle klimaneutraler Lösungen 
keine Effekte verursacht werden, die in unzulässiger Weise zur weiteren globalen Erwärmung beitragen und 
das Erreichen von Zielen zur Begrenzung des Temperaturanstieges gefährden. Bei dieser Betrachtung wird 
i.d.R. von einem verbleibenden Budget an Treibhausgasemissionen ausgegangen, das einzuhalten ist. Ein der-
artiges Budget, das sich an der Einhaltung planetarer Grenzen orientiert, kann unter Nutzung wissenschaftli-
cher Methoden und Szenarien für weltweite Emissionen definiert werden. Für eine Zuordnung zu Ländern, 
Sektoren, Handlungsfeldern, Bedürfnisfeldern oder zu Gebäudebeständen bzw. Einzelbauwerken ergibt sich 
ein politisch zu lösendes Verteilproblem (Steininger et. al. 2020), (Habert et. al. 2020: 429–452). Für den Bau- 
und Gebäudebereich wurde bisher kein aus den planetaren Grenzen abgeleitetes Budget definiert. 

Wurde in der Literatur noch diskutiert, ob ggf. mittelfristig noch ein Restbudget von weniger als einer Tonne 
CO2 pro Kopf und Jahr als Beitrag zu klimaneutralen Verhältnissen zur Verfügung steht (Bilharz 2014), wird 
„klimaneutral“ heute i.d.R. so definiert, dass keine Treibhausgasemissionen entstehen oder diese ausgeglichen 
bzw. kompensiert werden. 

Eine qualitative Abstufung des Begriffs in „klimaneutral“, „klimafreundlich“, „klimaverträglich“ und ggf. auch 
„klimaschädlich“ ist denkbar und möglich. Es wird jedoch empfohlen, mit diesen Begriffen ausschließlich um-
gangssprachlich umzugehen. Mögliche Interpretationen werden mit Tab. 1 zur Diskussion gestellt. Neuere 
Entwicklungen führen zu Begriffen wie „klimaneutralisiert“. Es wird hier davon ausgegangen, dass damit das 
aktive Ergreifen von Ausgleichmaßnahmen umschrieben wird. 

In der Literatur und in der erweiterten Fachöffentlichkeit werden zusätzlich häufig englische Begriffe verwen-
det. Weit verbreitet sind u.a. „climate neutral“, „climate friendly“ oder auch „(net) zero-carbon“, (net) zero emission 
und „low carbon“. Aktuelle Entwicklungen bieten auch Ansätze für ein „zero carbon ready“ an (IEA 2021). Hier-
unter werden Gebäude mit minimalem Energiebedarf verstanden, die bei Erreichen einer dekarbonisierten 
Energieversorgungen den Zustand der Klimaneutralität erreichen. 
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Tab. 1: Vorschläge für Begriffe und Definitionen (Quelle: Verfasser, mit (Europäisches Parlament 2019)) 

Begriff Interpretation 

klimapositiv7 Verbleibende oder vollständig vermiedene Treibhausgasemissionen werden durch 
Effekte der Nutzung von Senken oder der Investition in Maßnahmen mit negativen 
Emissionen deutlich überkompensiert. Entsprechende Maßnahmen tragen dazu bei, 
Emissionen Dritter zu auszugleichen. 

Bei einer Emissionsbilanz übersteigt die Größenordnung negativer Emissionen die 
der noch verbleibenden bzw. der vollständig vermiedenen Emissionen. 

Klimaneutral 
(absolut / netto) 

Bei einer Interpretation im engeren Sinne werden Treibhausgasemissionen entweder 
vollständig vermieden (absolut zero) oder unter Nutzung zulässiger und anerkannter 
Lösungen vollständig ausgeglichen/kompensiert (net zero). Dies entspricht dem An-
satz „treibhausgasneutral“. Bei einer Emissionsbilanz muss diese ausgeglichen sein. 

Bei einer Interpretation im weiteren Sinne liegen die verbleibenden Treibhaus-
gasemissionen im Rahmen eines zulässigen Restbudgets. Dieses entsteht dadurch, 
dass Kohlenstoffemissionen durch die Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmo-
sphäre in Kohlenstoffsenken ausgeglichen werden können. Es wird vorgeschlagen, 
dies als „klimaverträglich“ zu bezeichnen. 

klimaverträglich Verbleibende Treibhausgasemissionen bleiben in einem Rahmen, der die Einhaltung 
des verbleibenden Budgets und die Einhaltung der Ziele zur Begrenzung des globa-
len Temperaturanstiegs sicherstellt. Insofern treten keine Effekte auf, die das Klima 
über definierte Grenzen hinaus beeinträchtigen. 

klimafreundlich(er) Verbleibende Treibhausgasemissionen sind geringer als die einer Referenzvariante – 
hier i.d.R. den Marktdurchschnitt repräsentierend. Bei dieser Interpretation eignet 
sich der Begriff insbesondere für relative Vergleiche. 

weniger 
klimaschädlich 

Verbleibende Treibhausgasemissionen sind geringer als die einer Referenzvariante – 
im Sinne einer Verbesserung gegenüber einem Negativbeispiel. 

klimaschädlich Entstehende Treibhausgasemissionen liegen weit über dem Marktdurchschnitt und 
ließen sich unter Nutzung verfügbarer Alternativen deutlich reduzieren. 
Eine Alternative ist der Verzicht auf eine entsprechende Lösung. 

Der häufig auch verwendete Begriff „CO2-neutral“ ist nicht mit dem nachstehend diskutierten Begriff „treib-
hausgasneutral“ identisch. Zwar können bei CO2-neutralen Lösungen die CO2-Emissionen vermieden oder 
ausgeglichen/kompensiert werden, die Emissionen an übrigen Treibhausgasen werden jedoch nicht berück-
sichtigt und entstehen ggf. weiterhin. In derartigen Fällen kommt es durch die Emission von sonstigen Treib-
hausgasen weiterhin zu einer unerwünschten Wirkung auf das Klima. Damit sind „CO2-neutrale“ Lösungen 
nicht automatisch auch „klimaneutral“. Es wird empfohlen, konsequent die Treibhausgasemissionen zum Ge-
genstand der Betrachtungen zu machen sowie auf die berücksichtigten Treibhausgase hinzuweisen. 

Treibhausgase: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), Stick-
stofftrifluorid (NF3) sowie teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe 
(PFKW) gemäß Anhang V Teil 2 der Europäischen Governance-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung 
(Bundesrepublik Deutschland 2019) 

7 In erweitertem Sinne wird der Begriff „klimapositiv“ teilweise für Maßnahmen verwendet, die zur Verringe-
rung von Treibhausgasemissionen beitragen und sich so „positiv“ auf das Klima auswirken. Hier wird die In-
terpretation im engeren Sinne empfohlen, der eine Bilanz zu Grunde liegt. 
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Die Diskussion „CO2-neutral“ versus „treibhausgasneutral“ verdeutlicht die Bedeutung von Systemgrenzen 
und Konventionen bereits bei der Erfassung und Bilanzierung von Treibhausgasemissionen. Hinweise gibt u.a. 
der Abschnitt 3.2. Im Minimum sind in Bezug auf Emissionen bzw. Emissionskennwerte anzugeben 

 Art und Umfang der Einbeziehung von Treibhaus-/Klimagasen in die Ermittlung der
Treibhausgasemissionen

 Eignung der Emissionsfaktoren hinsichtlich zeitlicher, regionaler und technologischer Aspekte
 Art und Umfang der Einbeziehung der indirekten und vor- bzw. nachgelagerten Emissionen

(u.a. Vorketten)
 Umgang mit dem Faktor Zeit und den Auswirkungen des technisch-technologischen Fortschritts

sowie von Dekarbonisierungsaktivitäten

Wie in Tab. 1 dargestellt bietet der Begriff der Klimaneutralität Interpretationsspielräume durch die Definition 
im engeren und weiteren Sinne. Er ist jedoch breit eingeführt und wird sowohl umgangssprachlich als auch in 
Unterlagen der Bundesregierung verwendet. Eine Präzisierung kann und sollte hierauf aufbauen. Im Interesse 
einer klar abgrenzbaren Definition wird vorgeschlagen, für rechtsverbindliche Anforderungen den Begriff 
„(netto-)treibhausgasneutral“ zu verwenden – siehe Abschnitt 3.2. Es ist möglich, im Sinne eindeutiger Anfor-
derungen „klimaneutrale Gebäude“ als „(netto-)treibhausgasneutrale Gebäude“ zu definieren. Bisher werden 
beide Begriffe häufig synonym verwendet. Vorgeschlagen wird eine Formulierung wie „Die Klimaneutralität 
der Gebäude wird durch ihre (Netto-)Treibhausgasneutralität sichergestellt“, um dann im weiteren Verlauf den 
Begriff der Treibhausgasneutralität zu nutzen. Das Umweltbundesamt ist in seinen Veröffentlichungen diesen 
Weg bereits gegangen (Günther et. al. 2019), (Rother/Schuberth/Steinbrenner, Joscha 2020). 

3.2 Begriff „treibhausgasneutral“ 

Der Begriff „treibhausgasneutral“ beschreibt im engeren Sinne Gebäude, die unter definierten Randbedingun-
gen keine Treibhausgasemissionen verursachen (absolute Treibhausgasneutralität) oder eine ausgeglichene 
Bilanz an Treibhausgasemissionen aufweisen (netto). Im Unterschied zum Begriff „klimaneutral“ ergeben sich 
hier keine Spielräume im Sinne einer Interpretation im engeren oder weiteren Sinne. Das Klimaschutzgesetz 
verwendet den Begriff „Netto-Treibhausgasneutralität“, bezieht diesen jedoch auf eine Gesamtbilanz. 

„Netto-Treibhausgasneutralität: das Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treib-
hausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken.“ 
(Bundesrepublik Deutschland 2019) 

Zu den natürlichen und zu den technischen Senken liegen mit (Öko Institut e.V. et. al. 2021: 76) und (Deutsche 
Energie-Agentur GmbH (dena) 2021) Ergebnisse von Studien vor. Möglichkeiten des natürlichen Abbaus von 
z.B. CO2 sind jedoch sehr eingeschränkt:

„Zusätzlich in die Erdatmosphäre anthropogen emittiertes Kohlendioxid wird durch die natürlichen physi-
kalischen und biogeochemischen Prozesse im Erdsystem nur sehr langsam abgebaut. Nach 1000 Jahren 
sind davon noch etwa 15 bis 40 Prozent in der Atmosphäre übrig. Der gesamte Abbau dauert jedoch meh-
rere hunderttausend Jahre.“ 
(Umweltbundesamt 2020) 

Es kann festgestellt werden, dass der Begriff „treibhausgasneutral“ dem Begriff „klimaneutral“ vorzuziehen ist. 
Eine qualitative Abstufung ist hier nicht gegeben. Eine absolute oder „netto“-Treibhausgasneutralität inner-
halb definierter Systemgrenzen und auf Basis vorgegebener Konventionen und Datengrundlagen liegt vor – 
oder nicht. Anforderungswerte unterhalb einer Treibhausgasneutralität müssen als Kennwerte mit der Einheit 
kg CO2-Äquivalente angegeben und können auf geeignete Größen bezogen werden. 
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In einer Treibhausgasbilanz werden zunächst die Treibhausgasemissionen unter Beachtung von Systemgren-
zen, Rechenregeln und Datengrundlagen erfasst. Im Bedarfsfall werden ihnen negative Emissionen durch ent-
sprechende Maßnahmen oder in Form von sonstigen Kompensationsmöglichkeiten gegenübergestellt, eben-
falls im definierten und zulässigen Rahmen. 

Werden im Begriff „treibhausgasneutral“ bereits Messgröße (Treibhausgase) und Zielwert („Null“ bzw. ausge-
glichene Bilanz i.S.v. „Netto Null“) ausgedrückt, bleiben Defizite im Bereich von Systemgrenzen bestehen. Ins-
besondere wird nicht im ausreichenden Maße zum Ausdruck gebracht, zu welchen Teilen der Betrachtungs-
gegenstand (hier das Gebäude und sein Lebenszyklus) in die Bilanz eingeht. Während i.d.R. von einer als wün-
schenswert erscheinenden möglichst vollständigen Erfassung des Gebäudes und seiner baulichen und tech-
nischen Teile ausgegangen werden kann, sollte zusätzlich stets konkret angegeben werden, welche Lebens-
zyklusphasen berücksichtigt werden. Im Minimum sollte zunächst grob unterschieden werden zwischen: 

 (netto) treibhausgasneutral im Betrieb 
 (netto) treibhausgasneutral in Betrieb und Nutzung 
 (netto) treibhausgasneutral im Lebenszyklus 

Es wird dringend empfohlen, im Bereich von Selbstverpflichtungen, Anforderungen und sonstigen Veröffent-
lichungen im Minimum diese Unterscheidung zu beachten und anzuwenden. Andere Vorgehensweisen sind 
mit Forderungen nach Transparenz und Nachvollziehbarkeit nicht länger vereinbar. 

In Literatur und Fachöffentlichkeit werden englische Begriffe verwendet oder ihre ins Deutsche übersetzten 
Entsprechungen. Dabei werden häufig Begriffe, die ursprünglich für die Umschreibung eines energetischen 
Standards Anwendung finden, an die Betrachtung von Emissionen angepasst. So wurde z.B. der Ansatz der 
„net-zero-energy buildings“ zu „net-zero-emission-buildings“ weiterentwickelt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Übersetzung mit Nullenergiegebäude nie völlig korrekt war, ähnliches trifft nun für Nullemissionsgebäude 
zu. Weggelassen wird in unzulässiger Weise jeweils der Zusatz „Netto“ als Hinweis auf das Ergebnis einer Bilanz. 
Empfohlen wird daher, die Nutzung von Begriffen wie „Netto-Nullenergiehaus“ und „Netto-Nullemissionsge-
bäude“. Beide Begriffe sollten durch umfassende Definitionen ergänzt werden, die im Fall „Energie“ auf die 
Betrachtung von Primärenergie, nicht erneuerbar und im Fall von „Emissionen“ auf die Betrachtung von Treib-
hausgasemissionen verweisen. Von Energiebilanzen auf Basis von Endenergie wird abgeraten – der Endener-
gieaufwand ist durch den Einsatz unterschiedlicher Endenergieträger nicht direkt miteinander vergleichbar. 

Alternativ kann von Gebäuden mit „ausgeglichener Energiebilanz (hier PE, ne)“ bzw. mit „ausgeglichener Emis-
sionsbilanz (hier THG) gesprochen werden. Der Begriff des „Plusenergiehauses“ kann in einen Zusammenhang 
mit klimapositiven Lösungen gestellt werden, soweit die positive Energiebilanz zu einer positiven Emissions-
bilanz bei Treibhausgasen führt. 
3.2.1 (Netto) treibhausgasneutral in Betrieb (und Nutzung) - Grundlagen 

Bei der Konzentration der Betrachtungen und damit der Treibhausgasbilanz auf den Betrieb bzw. Betrieb und 
Nutzung, sollten Art und Umfang sowie Berechnungsbasis der in Betrieb bzw. Betrieb und Nutzung einzube-
ziehenden Verursacher von Treibhausgasemissionen sowie ggf. die berücksichtigten Phasen oder Module 
(siehe hierzu Abschnitt 4.2.2) des Lebenszyklus angegeben werden. Dies kann über einen Code oder über öf-
fentlich zugängliche Regeln erfolgen. 

Im Bereich „Betrieb“ liefert das GEG eine erste Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs an Energie. Über eine 
Verknüpfung von Mengenangaben zu Energie (Endenergieträgern) und Emissionsfaktoren können die Treib-
hausgasemissionen berechnet werden. Bei den Emissionsfaktoren ist zu klären, ob diese Vorketten einschlie-
ßen oder nicht. Das GEG erfasst jedoch nicht alle Größen und Verbraucher, die zu Treibhausgasemissionen im 
Gebäudebetrieb führen. Insbesondere Aufzüge werden bisher vernachlässigt, bei der Beleuchtung ergeben 
sich Interpretationsspielräume. Es muss daher unterschieden werden, ob im „Betrieb“ ausschließlich die im 
GEG erfassten Größen oder zusätzlich auch die bisher nicht erfassten Größen mit ihren Treibhausgasemissio-
nen in die Bilanz eingehen. Für Aufzüge liegen Daten vor, es besteht weiterer Forschungsbedarf. Bei einer de-
taillierten Betrachtung sollte angegeben werden, ob Treibhausgasemissionen infolge des Energieaufwands 
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für die im GEG berücksichtigten gebäudebezogenen Verbräuche (Heizung, Warmwasserbereitung, Hilfsener-
gie, ggf. Kühlung usw.) oder zusätzlich auch die Treibhausgasemissionen infolge des Energieaufwands an ge-
bäudebezogenen, jedoch nicht im GEG erfassten Verbräuche (u.a. für Aufzüge) in die Bilanz eingehen. In der 
europäischen Normung wird zur Klärung zwischen einem Modul B6.1 und einem Modul B6.2 unterschieden. 

Im Zusammenhang mit den lokalen Folgen des bereits einsetzenden Klimawandels kann und muss von einer 
Erhöhung der mittleren Außentemperaturen im Sommer sowie einer Zunahme der Anzahl, Intensität und 
Dauer von Hitzeperioden ausgegangen werden. Es wird erwartet, dass Bedeutung und Anteil der Treibhaus-
gasemissionen im Zusammenhang mit Kühlung und Klimatisierung in der Tendenz zunehmen. Für dynami-
sche Betrachtungen lassen sich entsprechende Szenarien entwickeln. 

Dem Teil „Betrieb“ können zusätzlich zu den energiebedingten Emissionen prozessbedingte Emissionen zu-
geordnet werden. In diesem Kontext handelt es sich u.a. um Emissionen im Zusammenhang mit der Nutzung 
von Kältemitteln. Eine Alternative zur Berücksichtigung derartiger Effekte ist der Ausschluss von Produkten, 
die während ihrer Nutzung - aber auch bei Wartung oder Ersatz - zu Treibhausgasemissionen führen. Es ist 
möglich, eine Verwendung klimafreundlicher Lösungen konkret vorzugeben. 

Bei einer Systemgrenze „Betrieb und Nutzung“ werden zusätzlich zu den gebäudebedingten Emissionen die 
Treibhausgasemissionen berücksichtigt, die durch den Energieverbrauch der Nutzer bzw. Nutzung entstehen. 
Es handelt sich somit um die nutzer- und nutzungsbezogenen Emissionen. Dieser Teil energiebedingter Emis-
sionen kann auf Basis von Pauschalen bzw. unter Nutzung spezifischer Kennwerte ermittelt werden. Benötigt 
werden Angaben zum Aufwand an Endenergie je Endenergieträger – nur so lassen sich die Emissionsfaktoren 
zuordnen. In der Normung werden derartige Angaben dem Modul B6.3 zugeordnet. 

Die Einbeziehung insbesondere des Nutzerstroms in Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden 
hat bereits eine längere Tradition und kann nun auf Fragen der Treibhausgasbilanz übertragen werden. Bereits 
die Anforderung an die Begrenzung des Aufwandes an Primärenergie, nicht erneuerbar für Passivhäuser be-
zog mit 120 kWh/m² a neben dem Betrieb (u.a. Heizung, Warmwasserbereitung) auch die Nutzung (Haushalts-
strom) ein (Passivhaus Institut 2011). Als Grund kann hier unterstellt werden, dass nicht innere Gewinne in der 
Bilanz berücksichtigt werden sollten, die aus Energieaufwand und entsprechenden Verlusten außerhalb der 
Systemgrenze resultieren. Diese Anforderungen wurden inzwischen weiterentwickelt, beziehen aber den 
Haushaltsstrom weiterhin ein (Passivhaus Institut 2016). 

Die Regeln zur Berechnung und zum Nachweis des Primärenergieaufwandes, nicht erneuerbar bei EH 40 PLUS 
Gebäuden sehen vor, dass der Haushaltsstrom pauschal berücksichtigt wird. Für Wohnbauten liegt diese bei 
20 kWh/m² beheizte Nettogrundfläche. Diese Pauschale setzt stromsparende Haushaltsgeräte und Leuchtmit-
tel ebenso voraus wie ein stromsparendes Verhalten der Nutzer (BBSR, Referat II 3/Rose/Wöffen 2018). 

Die Einbeziehung nutzer- und nutzungsbezogener Treibhausgasemissionen ist in einer Übergangsphase von 
Gebäuden zu Prosumern (Konsumenten und Produzenten von Energie) und einer bevorzugten Eigennutzung 
der am Gebäude oder auf dem Grundstück erzeugten erneuerbaren Energie ein unverzichtbarer Schritt. 

Ein Sonderfall der Betrachtung von Emissionen im Betrieb sind die nicht-energiebedingten Emissionen aus 
Bauprodukten. Obwohl sie während der Nutzung entstehen, werden diese Emissionen aus Bauprodukten dem 
gebäudebedingten Teil zugeordnet und dort behandelt. 

Bei der Berücksichtigung von Treibhausgasemissionen (THG) im Betrieb bzw. bei Betrieb & Nutzung ergeben 
sich zusammenfassend die in Tab. 2 dargestellten Möglichkeiten.  
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Tab. 2: Varianten (V) der Berücksichtigung betriebs- und nutzungsbedingter Emissionen (Verfasser). „n.b.“ kennzeich-
net Produkte, die nicht betrachtet werden bzw. nicht verwendet werden dürfen 

 

Modul Berücksichtigte Treibhausgasemissionen V (1) V (2) V (3) V (4) 

B6.1 THG-Emissionen, gebäudebezogen, gemäß GEG X X X X 

B6.2 THG-Emissionen, gebäudebezogen, zusätzlich zum GEG  X X  

B6.3 THG-Emissionen, nutzer- und nutzungsbezogen   X X 

B1 THG-Emissionen aus Kältemitteln n.b. n.b. n.b. n.b. 

Es wird deutlich, dass Art und Umfang einbezogener Treibhausgasemissionen nachvollziehbar definiert wer-
den müssen. Ein Vorgehen gemäß Spalte (4) entspricht den Rechenregeln zum Qualitätssiegel Nachhaltiges 
Gebäude (QNG) mit Stand Sommer 2021 für neu zu errichtende Wohngebäude (Bundesbauministerium 
2021a). Es wird vorgeschlagen, ein Vorgehen gemäß Spalte (3) anzustreben. 

Weiterhin ist anzugeben, welche Emissionsfaktoren aus welcher Quelle für die Ermittlung der Treibhaus-
gasemissionen herangezogen werden. Zu unterscheiden ist hier zwischen direkten Emissionen und solchen, 
welche die Vorketten der Energiebereitstellung einbeziehen. Tab. 3 verdeutlicht den Unterschied, der sich bei 
der Nutzung von Emissionsfaktoren für CO2 bzw. Treibhausgase jeweils ohne oder mit Vorketten ergibt. 

 
Tab. 3: Emissionsfaktoren zum Stromverbrauch im deutschen Strommix, Datenstand 02/2021, nach (Icha 2021), S16 

 

Indikator Messgröße Einheit 2019 

direkter CO2-Emissionsfaktor des deutschen Stromverbrauchs CO2 g/kWh 408 

direkter THG-Emissionsfaktor des deutschen Stromverbrauchs CO2-Äquivalent g/kWh 416 

CO2-Emissionsfaktor des deutschen Stromverbrauchs 
unter Berücksichtigung der Vorketten-Emissionen 

CO2 g/kWh 444 

THG-Emissionsfaktor des deutschen Stromverbrauchs 
unter Berücksichtigung der Vorketten-Emissionen 

CO2-Äquivalent g/kWh 470 

3.2.2 (Netto) treibhausgasneutral in Betrieb (und Nutzung) - Definition 

Im Infokasten werden nachstehend mögliche Definitionen für den Fall „(netto) treibhausgasneutral im Betrieb“ 
vorgestellt. Die Definition zu „(netto) treibhausgasneutral im Betrieb“ lässt sich durch eine Erweiterung um das 
Modul B6.3 einer Ökobilanz „Treibhausgasemissionen, bedingt durch den nutzer- und nutzungsbezogenen 
Energieaufwand“ sinngemäß auf den Fall „(netto) treibhausgasneutral in Betrieb und Nutzung“ übertragen. 

Das Modul D2 kann im Sinne der potenziell bei Dritten vermiedenen Treibhausgasemissionen im Ergebnis ih-
res Bezugs von gebäudeintegriert / gebäudenah erzeugter und dann exportierter (Überschuss-)Energie als Zu-
satzinformation angegeben werden. 

Die vermeintlich schwächeren Anforderungen bei den Nebenanforderungen einer Modernisierung (EH 55 
statt EH 40) lassen sich u.U. dadurch rechtfertigen, dass wesentliche Teile der vergegenständlichten „grauen“ 
Emissionen in eine weitere Nutzungsphase überführt und so nicht erneut verursacht werden. Diese Art der 
Betrachtung wird explizit erst beim Übergang zu einer Treibhausgasbilanz wirksam, die den Lebenszyklus ein-
bezieht, implizit kann sie jedoch als Erklärung dienen. 

Es ist möglich, über die im Kasten erwähnten Nebenanforderungen hinaus weitere zu formulieren oder die 
genannten zu verschärfen. Dies ist Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten. 

Bei einer Einbeziehung des Moduls B6.3 – nutzer- und nutzungsbezogene Treibhausgasemissionen erfolgt eine 
sinngemäße Betrachtung für eine „Treibhausgasneutralität in Betrieb und Nutzung“ – sowohl für den Fall „ab-
solut“ als auch für den Fall der ausgeglichenen Bilanz („netto“). 
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Es wird eingeschätzt, dass sich eine Netto-Treibhausgasneutralität in Betrieb und Nutzung u.a. durch Minimie-
rung des Energiebedarfs, ein entsprechendes Nutzerhalten sowie die Gewinnung/Beschaffung sowie Nutzung 
erneuerbarer Energie realisieren lässt. Die weitere Dekarbonisierung der Energieversorgung wird dies erleich-
tern und Möglichkeiten in Richtung einer absoluten Treibhausgasneutralität in Betrieb und Nutzung eröffnen. 
Dies wird jedoch auch durch die Anwendung von Emissionsfaktoren ohne bzw. mit einer Berücksichtigung 
von Vorketten sowie die Szenarien zur Dekarbonisierung der Energieversorgung beeinflusst. 

Der Klimawandel mit steigendem Kühlbedarf und weiterer Technisierung verursacht gegenläufige Tendenzen. 

Vorgeschlagen wird, die Anforderung an „klimaneutrale Gebäude“ zunächst als ein Ziel für „Netto-Treibhaus-
gasneutralität in Betrieb und Nutzung“ zu interpretieren und auch so zu kommunizieren. Neben den direkten 
müssen – so der Vorschlag des Verfassers - auch die indirekten Emissionen einbezogen und die Vorketten der 
Energiebereitstellung bei Emissionsfaktoren berücksichtigt werden. Da in den Vorketten Herstellungsprozesse 
für Produkte und Systeme enthalten sind, ist eine kurzfristige absolute Treibhausgasneutralität unter diesen 
Randbedingungen nicht sehr wahrscheinlich. 

Vorgeschlagen wird zunächst ein statisches Modell zur Ermittlung und Berücksichtigung der Emissionsfakto-
ren. Denkbar, im Übergang zu dynamischen Betrachtungen, ist eine Verwendung von Emissionsfaktoren, die 
erwartete und planbare Dekarbonisierungseffekte der Energieversorgung zunächst als Mittelwert der kom-
menden fünf Jahre abbilden. Dies würde einer dynamisch-deterministischen Betrachtung entsprechen. 

Neben einer Treibhausgasbilanz besteht die Möglichkeit einer Energiebilanz, hier als „technische“ Bilanz ein-
geführt im Unterschied zu einer „bewertenden“ Bilanz. Dies ermöglicht die Weiterentwicklung des Ansatzes 
„Effizienzhaus-PLUS“. Vorgeschlagen wird dies als Erweiterung der Möglichkeiten eines Nachweises der Erfül-
lung definierter Ziele. Im nächsten KASTEN wird ein Vorschlag vorgestellt. 

(Netto)treibhausgasneutrales Gebäude im Betrieb 

Ein Gebäude wird dann als „treibhausgasneutral im Betrieb“ betrachtet, wenn es in der Betriebsphase 
rechnerisch keine energiebedingten Treibhausgasemissionen infolge des Betriebs (Modul B6.1 – gebäude-
bezogen, im GEG geregelt und ggf. zusätzlich Modul B6.2 - gebäudebezogen und im GEG nicht geregelt, u.a. 
Aufzüge ) inklusive aller Vorstufen der Energiebereitstellung verursacht und keine Emissionen von Treib-
hausgasen aus Betriebsstoffen (Kältemittel) auftreten (absolut treibhausgasneutral im Betrieb) oder eine 
ausgeglichene Bilanz an Treibhausgasemissionen unter Beachtung definierter Systemgrenzen sowie Re-
chenregeln und anerkannter Ausgleichs- bzw. Kompensationsmöglichkeiten nachgewiesen wird (netto-
treibhausgasneutral im Betrieb). Art und Umfang der Einbeziehung der Treibhausgasemissionen gemäß 
Modul B6.1 und ggf. Modul B6.2 sind weiter zu präzisieren, entweder durch Verweise auf das GEG oder auf 
frei zugängliche Informationsmöglichkeiten. 

Soweit die Treibhausgasemissionen im Betrieb nicht vollständig vermieden werden können, sind sie vor 
einem Ausgleich bzw. ihrer Kompensation durch zulässige Maßnahmen auf ein Anforderungsniveau zu be-
grenzen, das sich derzeit bei Neubauten aus dem energetischen Standard EH 40, bei Modernisierungsmaß-
nahmen aus dem energetischen Standard EH 55 ergibt8. In diesen Fällen können bei Einhaltung dieser Ne-
benanforderung Effekte der Beschaffung und Nutzung erneuerbarer Energie (u.a. Ökostrom) unter Beach-
tung von Auflagen (Huckestein 2020) berücksichtigt werden. Für einen Ausgleich bzw. die Kompensation 
noch verbleibender Treibhausgasemissionen sind weiterhin zugelassen: technische Maßnahmen für nega-
tive Emissionen, Investition in technische Maßnahmen für negative Emissionen, Kauf von Zertifikaten (so-
weit anerkannt) (Huckestein 2020). 

Im Falle einer Darstellung als netto-treibhausgasneutrales Gebäude sollen sowohl die Teile der Bilanz dar-
gestellt (- x kg CO2-Äquivalent /a zu + y kg CO2-Äquivalent / a) als auch die Art des Ausgleichs bzw. der 
Kompensation benannt werden. 

  

 
8 In Anlehnung an Klimaschutzprogramm 2030, (Die Bundesregierung 2019) 
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Gebäude mit ausgeglichener Energiebilanz im Betrieb 

Alternativ wird ein Gebäude dem Status „(netto) treibhausgasneutral im Betrieb“ bzw. „…in Betrieb und 
Nutzung“ in der Betrachtung dann gleichgestellt, wenn die Treibhausgasemissionen in der Betriebs- (und 
Nutzungsphase) das Anforderungsniveau gemäß Orientierungswert des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Ge-
bäude“ des Bundes Stufe II unter Beachtung definierter Systemgrenzen und Rechenregeln für die jeweilige 
Gebäude- und Nutzungsart unterschreiten und 

am Gebäude/auf dem Grundstück das verfügbare solare Potenzial zu x9 % für die Erzeugung erneuerbarer 
Energie ausgenutzt, diese überwiegend genutzt und ein Teil an Dritte geliefert wird 

und 

in Anlehnung an die Rechen- und Bewertungsregeln der Bilanz an Treibhausgasen eine Energiebilanz er-
stellt und eine ausgeglichene oder positive Bilanz bei Primärenergie10, nicht erneuerbar mindestens als Jah-
resbilanz, besser noch als Monatsbilanz nachgewiesen wird.  

Verwendet wird hier die Bezeichnung „(klimafreundliches) Gebäude mit ausgeglichener Energiebilanz im 
Betrieb“ bzw. „…. in Betrieb & Nutzung“. Das Gebäude ist einem treibhausgasneutralen Gebäude im Betrieb 
(… in Betrieb & Nutzung) gleichgestellt, wird aber nicht als solches bezeichnet.  

Die Teile der Energiebilanz werden mit – x kWh/a zu + y kWh/a angegeben. Als Zusatzinformation wird die 
gebäudeintegriert bzw. gebäudenah erzeugte Energie ausgewiesen, inkl. des eigengenutzten bzw. an 
Dritte gelieferten Anteils. 

Vorgeschlagen wird diese Variante ausdrücklich als Übergangslösung. 
3.2.3 (Netto) treibhausgasneutral im Lebenszyklus - Grundlagen 

Im Interesse eines Beitrages zu einer allgemeinen Klimaneutralität ist es wünschenswert, bei Neubau- und Mo-
dernisierungsvorhaben das Ziel einer (Netto) Treibhausgasneutralität im Lebenszyklus zu verfolgen. In derar-
tige Betrachtungen müssen sowohl die betriebs- (und nutzungs-)bedingten sowie die gebäudebezogenen 
(„grauen“) Treibhausgasemissionen einbezogen werden. Die zeitliche Systemgrenze bezieht sich hier jedoch 
i.d.R. nicht auf die geplante komplette (Rest-)Nutzungsdauer des Gebäudes, sondern auf einen definierten Be-
trachtungszeitraum gemäß Modell bzw. Konvention. 

Es ist sinnvoll, hier zunächst die Summe aller Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus des Gebäudes in die 
Bilanz und die Formulierung von Anforderungen einzubeziehen. Denkbar ist eine zusätzliche Unterteilung in 
verbindliche bzw. orientierende Teilziele zum gebäudebezogenen und betriebsbedingten Anteil. Eine allei-
nige Forderung nach einem (netto)treibhausgasneutralen gebäudebezogenen Anteil ohne Anforderung an 
Betrieb bzw. Betrieb & Nutzung ist nicht sinnvoll. Im umgekehrten Fall ist eine Kombination aus Anforderun-
gen an einen (netto)treibhausgasneutralen Betrieb bzw. Betrieb & Nutzung und Zielwerten für den gebäude-
bezogenen Teil, die auf Benchmarks größer Null bzw. netto-Null aufbauen, denkbar. 

Die zu berücksichtigenden Anteile für Betrieb bzw. Betrieb & Nutzung ergeben sich aus Abschnitt 3.2.1. Zu-
sätzlich zu berücksichtigen sind nun die gebäudebezogenen Treibhausgasemissionen. Es werden hinsichtlich 
des Gebäudemodells die Bauwerksteile berücksichtigt, die bei einer elementorientierten Vorgehensweise den 
Kostengruppen 300, 400 und zum Teil 500 entsprechen. Art und Umfang der Berücksichtigung müssen in Kon-
ventionen geregelt werden, üblich sind u.a. auch Pauschalen, sonstige Vereinfachungen und/oder Abschnei-
dekriterien. Es wird auf Kapitel 4.2.1 verwiesen. Erfasst werden für den gebäudebezogenen Anteil im Minimum 
die Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit: 

 Herstellung der Bauprodukte, Bauteile und Systeme (Module A1-A3) 
 Ersatzinvestitionen (Modul B4) 
 Aufbereitung/Entsorgung (Module C3-C4). 

 
9 In weiteren Diskussionen und Forschungsarbeiten festzulegen 
10 Von einer z.T. üblichen Endenergie-Bilanz wird abgeraten. Das Addieren unterschiedlicher Energieträger-Aufwände ist nur über 
Umrechnung in Primärenergie, nicht erneuerbar, Emissionen oder Kosten möglich. 
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Einzubeziehen sind nicht-energiebedingte Emissionen aus Baustoffen, die zu Beiträgen in B1 führen können. 
Alternativ können entsprechende Baustoffe oder Hilfsstoffe ausgeschlossen werden. 

Das Modul D1 (Recyclingpotenzial) kann als Zusatzinformation ausgewiesen werden. In seine Ermittlung flie-
ßen nicht nur Effekte beim Rückbau des Gebäudes, sondern auch beim Austausch von Bauwerksteilen ein.  

In Bezug auf die Betrachtung des Lebenszyklus wird eingeschätzt, dass sich eine absolute Treibhausgasneut-
ralität im vollständigen Lebenszyklus auf direktem Wege derzeit kaum erreichen lässt. Limitierender Faktor 
sind die Treibhausgasemissionen für Herstellung, Errichtung, Instandhaltung, Ersatzinvestitionen, Rückbau 
und Aufbereitung/Entsorgung. Diese lassen sich durch entsprechende Konstruktionsprinzipien und Bauwei-
sen sowie die Dekarbonisierungsbemühungen der Baustoffindustrie und des Anlagenbaus inkl. ihrer Vorliefe-
ranten weiter reduzieren, aber in absehbaren Zeiträumen noch nicht vollständig vermeiden. Positive Effekte 
lassen sich durch die Weiter- und Umnutzung vorhandener Bausubstanz sowie den Einsatz von Sekundärroh-
stoffen im Kontext einer Kreislaufökonomie erreichen. Für verbleibende Emissionen müssten entweder ein 
verfügbares Restbudget an Treibhausgasemissionen in Anspruch genommen oder zulässige Kompensations-
möglichkeiten umgesetzt werden. Nur für den zweiten Fall kann ggf. von der Erreichbarkeit einer Netto-Treib-
hausgasneutralität im Lebenszyklus ausgegangen werden. 

Denkbar ist ein Ansatz, bei dem für Betrieb bzw. Betrieb & Nutzung eine Netto-Treibhausgasneutralität erreicht 
und nachgewiesen sowie für den baulichen Teil von Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen ein Anforde-
rungswert unterschritten wird, der sich an einem nationalen/sektoralen Restbudget orientiert. Dies erfordert 
u.a. eine Umrechnung eines Budgets/Kopf in ein Budget/m² Bezugsfläche für Gebäude im Sinne einer Ziel-,
Planungs- und Nachweisgröße.

Umgangssprachlich würde dann ein „klimaverträgliches“ Gebäude im Lebenszyklus erreicht. 
3.2.4 (Netto) treibhausgasneutral im Lebenszyklus – Definition 

Nachstehend wird eine Definition für Gebäude vorgeschlagen, die eine Netto-Treibhausgasneutralität im Le-
benszyklus erreichen. 

Netto-treibhausgasneutrales Gebäude im Lebenszyklus 

Ein Gebäude wird dann als „netto-treibhausgasneutral im Lebenszyklus“ betrachtet, wenn: 

die Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude an die Begrenzung der Treibhausgasemissi-
onen im Lebenszyklus im höchsten Anforderungsniveau unterschritten werden, soweit diese für die ent-
sprechende Gebäude- und Nutzungsart vorliegen. 

- oder - die Treibhausgasemissionen im Betrieb mindestens auf ein Niveau reduziert werden, das sich bei
Neubauten aus dem energetischen Standard EH 40, bei Modernisierungsmaßnahmen aus dem energeti-
schen Standard EH 55 ergibt11 und Möglichkeiten der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energie sowie
der Konstruktionsoptimierung und des Einsatzes von Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. 
von Baustoffen mit geringen grauen Emissionen ausgeschöpft wurden (z.B. nachgewiesen durch das Errei-
chen gesonderter Anforderungswerte).

- und - die verbleibenden Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus durch den Bezug von Ökostrom mini-
miert und/oder durch technische Maßnahmen für negative Emissionen, Investitionen in technische Maß-
nahme für negative Emissionen ausgeglichen und/oder den Erwerb zugelassener Zertifikate kompensiert
werden und so eine Netto-Treibhausgasneutralität im Lebenszyklus nachgewiesen werden kann.

Im Falle einer Darstellung als netto-treibhausgasneutrales Gebäude sollen sowohl die Teile der Bilanz dar-
gestellt (- x kg CO2-Äquivalent /a zu + y kg CO2-Äquivalent /a) und die Teilgrößen für den gebäudebezoge-
nen und betriebsbedingten Anteil angegeben, als auch die Ansätze für Ausgleich oder Kompensation be-
nannt werden. 

Die Module D1 und D2 sollen als Zusatzinformation angegeben werden. 

11 In Anlehnung an Klimaschutzprogramm 2030 
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Eine Alternative wird gesehen in einer Anforderung an eine Netto-Treibhausgasneutralität in Betrieb und Nut-
zung sowie einer Anforderung zur Begrenzung gebäudebezogener „grauer“ Emissionen im Lebenszyklus. Eine 
entsprechende Benchmark für gebäudebezogene Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus muss in diesem 
Fall für ausgewählte Gebäude- und Nutzungsarten ermittelt werden. Derartige Gebäude können nicht als 
treibhausgasneutral im Lebenszyklus bezeichnet werden. 

Zu diskutieren ist die Einführung einer Nebenanforderung zur Begrenzung des Erstaufwandes für Treibhaus-
gasemissionen (Modul A1-A5). Diese gehen sofort zu Lasten des noch zur Verfügung stehenden Budgets und 
können später nicht mehr beeinflusst werden. Bei B4 und C können sich bereits künftige Dekarbonisierungs-
effekte auswirken. Um diese abzubilden, müsste zu einer dynamischen Betrachtung übergegangen werden. 

Es ist möglich und sinnvoll, in Nebenanforderungen weitere Vorgaben zur Rückbau- und Recyclingfreundlich-
keit zu machen, z.B. eine Vorgabe für D1 als Prozentsatz von A1-A3 bei Erst- und Ersatzmaßnahmen. Zusätzlich 
sollte die im Bauwerk gespeicherte biogene Kohlenstoffmenge als carbon content ausgewiesen werden. 

3.3 Handlungsempfehlungen 

In Bezug auf Begriffe und Definitionen zum Thema Klimaschutz im Bau- und Gebäudebereich werden vom 
Verfasser folgende Handlungsempfehlungen ausgesprochen: 

a) Der Begriff „klimaneutrales Gebäude“ sollte überwiegend umgangssprachlich verwendet und mit ei-
ner Erläuterung versehen werden, wonach dies mit einer (Netto)Treibhausgasneutralität erreicht wer-
den soll und nachgewiesen werden muss. 

b) In Publikationen des Bundes sollte der Begriff „klimaneutrales Gebäude“ zunächst in Richtung 
„(netto)treibhausgasneutral in Betrieb und Nutzung“ interpretiert werden. Dies ist eine universelle 
Anforderung, die für alle Gebäude- und Nutzungsarten gilt. Sie sollte sowohl für Neubau- und Erwei-
terungsmaßnahmen gelten als auch auf Modernisierungsmaßnahmen ausgeweitet werden. Zwar ist 
(netto)treibhausgasneutral eine universelle Anforderung, die jeweiligen Systemgrenzen und Rechen-
regeln müssen jedoch für konkrete Gebäude- und Nutzungsarten spezifisch festgelegt werden. 

c) Die Auseinandersetzung mit Fragen der Erfassung, Bewertung und Beeinflussung von Treibhaus-
gasemissionen sollten auch unabhängig von einer Nachhaltigkeitsbewertung auf den vollständigen 
Lebenszyklus ausgeweitet werden. Die Lebenszyklusanalyse muss zum Normalfall werden. 

d) Für (netto)treibhausgasneutrale Gebäude in Betrieb & Nutzung sollten zusätzlich Anforderungen an 
die Begrenzung gebäudebezogener grauer Emissionen im Lebenszyklus formuliert werden. Ergän-
zend können Anforderungen an das Recyclingpotenzial D1 formuliert und der carbon content ausge-
wiesen werden. Damit würde ein „klimaverträgliches“ Gebäude im Lebenszyklus adressiert werden. 

e) Eine mögliche Übergangsphase bis zur Einführung derartiger Anforderungen bei Maßnahmen des 
Bundes sollte zwei Jahre betragen. Grund ist, dass Gebäude, die jetzt errichtet bzw. modernisiert wer-
den, im Jahr 2045 große Teile des Bestands bilden. 

f) Es sollte geklärt werden, ob und wann ein Übergang zu dynamisch-deterministischen Betrachtungen 
bei der Ökobilanzierung erfolgen kann bzw. soll. Dies betrifft u.a. die Emissionsfaktoren der Energie-
versorgung, die sich durch Dekarbonisierungseffekte verringern. 

g) Es sollte geklärt werden, welche Maßnahmen bzw. Investitionen in Maßnahmen für negative Emissi-
onen empfohlen werden. 

h) Es sollte geklärt werden, ob und welche Zertifikate als Kompensationsmaßnahme anerkannt werden. 
Vorgeschlagen wird eine Abstimmung mit UBA. 

i) Es sollte geklärt werden, ob, wann und wie die bereits einsetzenden Folgen des Klimawandels in der 
Energiebedarfsberechnung durch eine Anpassung der Klimadaten berücksichtigt werden. Ein Über-
gang zu standortspezifischen Betrachtungen wird empfohlen. 
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4 Rechenregeln und Nachweisverfahren 
Zur Sicherung der Nachvollziehbarkeit und der Glaubwürdigkeit von Ergebnissen einer Erfassung und Bewer-
tung der Treibhausgasemissionen in der Betriebs- und Nutzungsphase bzw. im vollständigen Lebenszyklus 
von Gebäuden bedarf es zusätzlich zu den Anforderungsniveaus auch eindeutiger Rechenregeln und transpa-
renter Nachweisverfahren. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Bewertungssystems Nachhalti-
ges Bauen (BNB) und der Einführung des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude des Bundes (QNG) wurde be-
reits eine neue Generation von Regeln für die Erstellung von Ökobilanzen, darunter auch Emissionsbilanzen 
für Treibhausgase, erstellt und veröffentlicht. Zunächst wird hier auf diese verwiesen (Bundesbauministerium 
2021a). Nachstehend werden ausgewählte Themen vorgestellt und Entscheidungen begründet. Sie sind in die 
Rechenregeln und Nachweisverfahren zum QNG mit Stand Sommer 2021 bereits eingeflossen. 

Nachstehende Abschnitte richten sich an Zielgruppen, die Grundlagen und Hintergründe benötigen. 

4.1 Zeitpunkt der Ermittlung 

Eine Ermittlung und Bewertung von Treibhausgasemissionen erfolgt bei unterschiedlichen Anlässen zu aus-
gewählten Zeitpunkten. Dies hat Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Informationen und Daten und ist 
insofern vergleichbar mit übrigen Berechnungs- und Bewertungsaufgaben in Planungsprozessen. In der Pla-
nung von Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen bei Einzelgebäuden kann vereinfachend unterschieden 
werden zwischen: 

a) frühen Phasen der Planung

b) Ausführungsplanung

c) Bewertung des realisierten Zustandes.

d) Es ist auch möglich, Treibhausgasemissionen (hier des Betriebs und ggf. der Nutzung) in der

e) Betriebsphase12

zu erfassen. Berechnungsergebnisse können hier durch Messergebnisse ergänzt bzw. ersetzt werden. Dabei 
werden nicht die Treibhausgasemissionen selbst gemessen, sondern erfasste Verbräuche an Endenergie in 
diese unter Nutzung von Emissionsfaktoren umgerechnet. Hierbei ist über Art und Umfang einer „Bereini-
gung“ im Sinne einer Umrechnung auf mittlere Verhältnisse zu entscheiden. 

Der Zeitpunkt der Ermittlung soll und kann keinen Einfluss auf Anforderungen und/oder Zielwerte haben. Es 
ist jedoch festzulegen, wie mit den in frühen Planungsphasen bestehenden Informationslücken, Bandbreiten 
und Unsicherheiten umgegangen werden kann und soll. Hier ergeben sich Parallelen zur Ermittlung von Bau- 
und Nutzungskosten in frühen Phasen. Auch dort werden zunächst Kennwerte oder Durchschnittswerte ver-
wendet. In Anlehnung daran können auch für eine Bilanz der Treibhausgasemissionen Rechenwerte für die 
Bauprodukte, Bauteile und Anlagen sowie für Dienstleistungen und Prozesse vorgegeben und/oder zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Verwendung von Zuschlägen und Pauschalen ist möglich und sinnvoll, wenn diese 
auf der „sicheren Seite“ liegen. Im Bereich der Bereitstellung von Daten können generische Werte, Durch-
schnittswerte (vorzugsweise unter Angabe von Bandbreiten) sowie Kennwerte von Branchen zu ausgewählten 
Produktgruppen verwendet werden, die u.a. von Verbänden zur Verfügung gestellt werden. Die frei zugängli-
che Datenbank für Ökobilanzdaten „ÖKOBAUDAT“ (BMI 2021)13 hält derartige Daten vor. 

Mit Planungsfortschritt verbessert sich die Informationslage. Insbesondere die Mengen- und Massenermitt-
lung kann verfeinert und die Auswahl von Produkten, Bauteilen und Anlagen konkretisiert und präzisiert wer-
den. Im Bereich der Datengrundlagen können nun hersteller- und produktspezifische Angaben zum Einsatz 
gelangen, soweit diese die Qualitätsanforderungen und Anwendungsvoraussetzungen nachweislich erfüllen. 

12 Häufig auch mit Nutzungsphase bezeichnet. Im Kontext dieser Ausarbeitung wird jedoch stärker zwischen Betrieb und Nutzung 
unterschieden. 
13 https://www.oekobaudat.de/ 

https://www.oekobaudat.de/
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Vergleichbar der Situation bei der Ermittlung des Einflusses von Wärmebrücken sollte sichergestellt werden, 
dass eine exaktere Berechnung i.d.R. zu Vorteilen führt. Dies setzt die Vorgabe von angemessenen Zuschlägen 
für Fälle voraus, die überwiegend Pauschalwerte verwenden und Abschneidekriterien nutzen. 

Vergleichbar den Angaben in einem Energieausweis sollen bei Übergabe des Gebäudes die zu kommunizie-
renden Angaben dem tatsächlich realisierten Zustand entsprechen. Dies trifft u.a. für Art, Menge und Einbauort 
verbauter Materialien, Bauteile und Anlagen sowie die verwendeten Ökobilanzdaten zu. Angaben zu verbau-
ten Materialien, Bauteilen und Systemen können in einem Materialinventar zusammengefasst und zum Be-
standteil einer umfassenden Gebäudedokumentation (Hausakte bzw. Gebäudepass) werden (Global Alliance 
for Buildings and Construction and the United Nations Environment Programme 2021). 

4.2 Systemgrenzen 

Betrachtungs- und Bewertungsgegenstand der Ermittlung und Bewertung von Treibhausgasemissionen im 
Kontext dieser Ausarbeitung ist das Gebäude auf seinem Grundstück über seinen Lebenszyklus hinweg. Ein-
bezogen werden die der eigentlichen Nutzung vor- und nachgelagerten Prozesse. Die Grundlage der Bewer-
tung bilden die potenziellen Wirkungen auf die Umwelt, hier das Klima bzw. die Klimaerwärmung durch ver-
ursachte Treibhausgasemissionen. Für Berechnungen und Nachweise werden Modelle für das Gebäude und 
seinen Lebenszyklus verwendet. Diese werden u.a. über Systemgrenzen definiert. Hinweise auf Systemgren-
zen müssen klar und umfassend formuliert werden und öffentlich zugänglich sein. Sie gelten sowohl für die 
Erarbeitung von Anforderungswerten als auch für Berechnungs- und Nachweisverfahren. 

Bei den Systemgrenzen ist zu unterscheiden, ob sie für die Rechen- und Nachweisregeln zur (Netto)Treibhaus-
gasneutralität im Betrieb bzw. für Betrieb & Nutzung gelten oder für (Netto)Treibhausgasneutralität im Lebens-
zyklus anzuwenden sind. 
4.2.1 Gebäudemodell 

Dem Grundsatz nach ist das Gebäude vollständig zu erfassen, ggf. mit auf dem Grundstück befindlichen Anla-
gen, die seinem Betrieb dienen. Eine Orientierung an Kostengruppen und der Elementsystematik nach DIN 
276 zur Festlegung der Systemgrenzen im Detail hat sich bewährt und kann auch für den Nachweis der Voll-
ständigkeit der Erfassung bzw. der Einhaltung von Konventionen zu Systemgrenzen herangezogen werden - 
siehe Abb. 7. Neben dem baulichen Teil entsprechend der KG 300 müssen die wesentlichen technischen An-
lagen mit ihren Komponenten gemäß KG 400 berücksichtigt werden. Es ist möglich, ausgewählte Teile des 
Gebäudes zu vernachlässigen und hierfür „Abschneidekriterien“ zu definieren, über Pauschalwerte oder Zu-
schläge zu erfassen oder unter Nutzung sonstiger Kennwerte auf einer Makro- oder Mikroebene in die Berech-
nung einzubeziehen. Auf Abschnitt 4.1 und 4.3 wird verwiesen. Es ist möglich und sinnvoll, die Ermittlung und 
Dokumentation von Art und Menge berücksichtigter Baustoffe, Bauteile und Anlagen als Grundlage für die 
Erstellung eines Materialinventars als Teil einer lebenszyklusbegleitenden Gebäudedokumentation zu nutzen.  
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Abb. 7: Systematik der Bauwerksteile in Anlehnung an Kostengruppen der DIN 276 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 
(Bundesbauministerium 2021a). Sie dienen hier als Beispiel für Konventionen, die auch im Rahmen des Nach-
weises einer Treibhausgasneutralität zur Anwendung gelangen sollten. 

Bauwerksteile der KG 300 sind vollständig zu berücksichtigen, im Detail gelten definierte Abschneidekrite-
rien. Die Anlagen und Komponenten der KG 400 sind vollständig zu berücksichtigen. Für Kleinkomponen-
ten erfolgt dies für ausgewählte Anlagen der KG 400 in Form von Pauschalen. Großkomponenten sind de-
tailliert zu erfassen. Bauwerksteile und Anlagen der KG 500 sind sinngemäß dann zu erfassen, wenn sie der 
Versorgung des Gebäudes dienen. Datengrundlage ist die ÖKOBAUDAT. 

4.2.2 Lebenszyklusmodell - gesamt 

Das Modell zur Beschreibung des Gebäude-Lebenszyklus basiert auf Phasen und Modulen, orientiert an der 
DIN EN 15643 in der demnächst gültigen Fassung von 2021. Phasen und Module werden mit Abb. 8 vorgestellt. 
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Abb. 8: Phasen und Module gemäß EN 15643 

Es ist möglich, den Lebenszyklus im Modell zu unterteilen 

a) gemäß zeitlichem Verlauf mit (1) Herstellung und Errichtung; (2) Nutzung, Betrieb und Erhalt; (3) Rück-
bau, Aufbereitung und Entsorgung – siehe Abb. 9. 

b) nach (1) einem gebäudebezogenen Anteil infolge Herstellung, Errichtung, Erhalt, Rückbau, Aufberei-
tung und Entsorgung (gebäudebezogener, vergegenständlichter bzw. grauer Anteil) und (2) einem 
betriebs- (und ggf. nutzungs-)bedingten Anteil mit direkten / indirekten Emissionen – siehe Abb. 10). 

Je nach gewählter Unterteilung werden Teilanforderungen bzw. Orientierungswerte für die Planung möglich. 
Dies führt zu entsprechenden Berechnungen (und ggf. Nachweisen) jeweiliger Teilgrößen. Das Modul 0 reprä-
sentiert den Aufwand für die Planung und wird bei der Betrachtung von Treibhausgasemissionen nicht erfasst. 
Die Module D1 für das Recyclingpotenzial und D2 für z.B. Art, Menge und potenzielle Effekte von an Dritte 
gelieferter Energie, die am Gebäude/auf dem Grundstück erzeugt wurde, werden jeweils gesondert betrachtet 
und kommuniziert. Sie können, um normkonform zu agieren, mit übrigen Modulen nicht verrechnet werden. 

Die Berechnungen erfolgen auf Basis eines definierten Betrachtungszeitraums. Dieser ist nicht automatisch 
mit der geplanten Nutzungs- oder Lebensdauer identisch. Er endet jedoch mit den Prozessen am Ende der 
Lebens- bzw. Nutzungsdauer. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 
Sie sollten in die Rechen- und Nachweisregeln für den Nachweis der Treibhausgasneutralität integriert werden. 

Für das Lebenszyklusmodell gilt ein Betrachtungszeitraum von 50 Jahren. Dieser Betrachtungszeitraum be-
schreibt die ersten 50 Jahres der geplanten Lebens- bzw. Nutzungsdauer und endet per Definition mit den 
Prozessen am Ende einer Lebens- bzw. Nutzungsdauer. Effekte im Zusammenhang mit Rückgewinnung 
und Recycling von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen sowie der Lieferung von Energie an Dritte finden au-
ßerhalb der Systemgrenzen statt und sind gesondert darzustellen. 
Für das Ende der Lebens- bzw. Nutzungsdauer wird ein selektiver Rückbau angenommen. Abweichungen 
hiervon sind anzugeben, zu begründen und in ihren Konsequenzen darzustellen. 
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Abb. 9: Zeitbezogene Unterteilung des Lebenszyklus in Herstellung und Errichtung, Betrieb und Nutzung inkl. Erhalt 

und Ersatz, Ende der Lebens- bzw. Nutzungsdauer 

 
Abb. 10: Sachbezogene Einteilung des Lebenszyklus in einen gebäudebezogenen und einen 

betriebs- (und nutzungs-)bedingten Teil  
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4.2.3 Lebenszyklusmodell – Teil Herstellung und Errichtung 

Im Bereich der Ermittlung und Bewertung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden ist 
eine erste Teilgröße die Phase der Herstellung und Errichtung, die mit Übergabe und Inbetriebnahme endet. 
Sie wird bei einer Unterteilung des Lebenszyklus gemäß a) zeitbezogener Einteilung oder b) sachbezogener 
Einteilung verwendet. Diese Systemgrenze entspricht der einer Ermittlung von Baukosten ohne Planungs- und 
Nebenkosten. Einbezogen werden die Module A1-A5. Art und Umfang einer Berücksichtigung von Transpor-
ten zur Baustelle (Modul A4) und von Bauarbeiten auf der Baustelle (Modul A5) sind zu definieren. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Die Module A4 Transporte zur Baustelle und B5 Bauprozesse auf der Baustelle werden derzeit nicht erfasst. 
Aus Gründen einer Gleichbehandlung der Vorfertigung werden bei der Herstellung von Fertigteilen die an-
teiligen Prozesse in A3 Herstellung nicht berücksichtigt. Sinngemäß trifft dies auch zu für die Transport- und 
Bauprozesse bei Ersatz (B4) sowie Rückbau (C1 und C2). 

In den Modulen A1-A5 (bzw. hier gemäß der Konvention in den Modulen A1-A3) erfasste Treibhausgasemissi-
onen werden vor und während der Errichtung und Fertigstellung des Gebäudes verursacht. Sie gehen zu Las-
ten des zum Erreichen von Zielen zur Begrenzung der globalen Erwärmung verbleibenden „Budgets“ an Treib-
hausgasemissionen und können im Unterschied zu späteren Ursachen für Treibhausgasemissionen nicht mehr 
beeinflusst werden. Möglich sind Orientierungswerte für die Planung bis hin zu Nebenanforderungen. 

Mit der Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes wird eine erste wesentliche Systemgrenze bei einer zeitli-
chen Betrachtung erreicht. Für Gebäude ist nicht das „Werktor“ entscheidend, sondern die Inbetriebnahme.  
4.2.4 Umgang mit Anlagen zur Gewinnung/Erzeugung erneuerbarer Energie 

Bei Anlagen, die im/am Gebäude und/oder auf dem Grundstück zur Gewinnung/Erzeugung erneuerbarer 
Energie betragen ist zu definieren, ob sie dem Gebäude 

(1) vollständig 

(2) im Umfang der im Gebäude genutzten Energie 

zugeordnet werden. Im Fall 2) wird der verbleibende Anteil der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus der 
Anlage der „exportierten“ i.S. der an Dritte gelieferten Energie zugeordnet. Bei einem Vorgehen nach Fall 2 
wird das Gebäude anteilig von den Treibhausgasemissionen entlastet, denen kein gebäudebezogener Effekt 
gegenübersteht. Gleichzeitig wird deutlich, dass die an Dritte gelieferte (exportierte) Energie nicht frei von 
Emissionen ist. Insofern treten Widersprüche zu Emissionsfaktoren für erneuerbare Energie nicht auf, sofern 
diese inklusive der Vorketten angegeben werden. Der hier für gebäudeintegrierte Anlagen zur solaren Strom-
erzeugung beschriebene Sachverhalt kann sinngemäß auf andere Anlagearten übertragen werden. Für Anla-
gen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) liegen in den Bilanzierungsregeln zum QNG gesonderte Hinweise vor. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Die Treibhausgasemissionen der Herstellung von Anlagen zur Erzeugung/Gewinnung von erneuerbarer 
Energie am Gebäude und/oder auf dem Grundstück (Modul A1-A3) werden nur mit dem Anteil in die Bilanz 
des Gebäudes einbezogen, der dem Anteil der im Gebäude genutzten Energie entspricht (Eigennutzungs-
grad). Sinngemäß trifft dies auch zu für übrige Module zur Erfassung übriger Module im Lebenszyklus der-
artiger Anlagen. 

Der letzte Satz der Konvention bezieht sich auf eine sinngemäße Übertragung der Vorgehensweise auf eine 
Behandlung der Module B4, C3 und C4 sowie D1. Der verbleibende, nicht bereits anteilig dem Gebäude zuge-
ordnete Anteil der Treibhausgasemissionen wird der exportierten Energie zugeordnet und sollte zusätzlich 
dargestellt und kommuniziert werden. In diesem Fall wird deutlich, dass erneuerbare Energie bei Einbezie-
hung vor- und nachgelagerter Stufen durch Herstellung, Erhalt und Aufbereitung/Entsorgung der Systeme 
derzeit nicht frei von Ressourceninanspruchnahme und Wirkungen auf die Umwelt ist. 
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Künftig müssen hier beschriebene Vorgehensweisen für den Fall weiter ausdifferenziert werden, dass Anlagen 
zur Erzeugung, Gewinnung erneuerbarer Energie Teile der Gebäudehülle bilden und insofern mehrere Funk-
tionen erfüllen. 
4.2.5 Lebenszyklusmodell – Teil Betriebs- und Nutzungsphase 

Mit den Module B2 und B3 werden Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit der Instandhaltung inkl. 
Reparaturen erfasst. Im Rahmen von Konventionen kann auf ihre Ermittlung verzichtet werden, eine Berück-
sichtigung über Pauschalen und Zuschläge erfolgen oder eine Ermittlung vorgenommen werden. Dies ist 
transparent und öffentlich zugänglich anzugeben.  

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Die Module B2 Instandhaltung sowie B3 Instandsetzung und Reparatur werden nicht berücksichtigt. 

Dem Modul B1 können nicht-energiebedingte Emissionen aus Baustoffen und Betriebsmitteln zugeordnet 
werden. Alternativ kann die Verwendung von Alternativen oder ein Ausschluss von Produkten im Rahmen von 
Konventionen vorgegeben werden. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Treibhausgase, die während der Betriebs- und Nutzungsphase aus Baustoffen oder Betriebsmitteln (Kälte-
mitteln) emittiert werden, werden nicht berücksichtigt. Alternativ ist in der Aufgabenstellung und Planung 
auf eine Verminderung oder Vermeidung des Einsatzes derartiger Produkte hinzuwirken. Dies trifft insbe-
sondere auf Kältemittel mit hohem Treibhauspotenzial zu. 

Treibhausgasemissionen infolge der geplanten Ersatzinvestitionen im Sinne des Austausches von Bauteil-
schichten, Bauteilen und/oder Anlagen werden im Modul B4 erfasst. Es setzt sich aus Treibhausgasemissionen 
zusammen, die bei Ersatzmaßnahmen in den Modulen A1-A5 sowie C1-C4 entstehen sowie Effekten außerhalb 
der Systemgrenzen (Recyclingpotenzial), die dem Modul D1 zuzuordnen sind. Voraussetzung sind Konventio-
nen und Szenarien zu Art und Umfang geplanter Ersatzmaßnahmen sowie die Bereitstellung von Angaben 
zum Austauschzyklus von Bauteilen und Anlagen. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Das Modul B4 Austausch/Ersatz wird über die Berücksichtigung der Module C3 und C4 ausgebauter Bau-
werksteile und Anlagen sowie die Module A1-A3 neu eingebauter Bauwerksteile und Anlagen erfasst. Er-
fasst werden auch die Beiträge zum Modul D1 (Recyclingpotenzial). Für die Dauer der Nutzung von Baupro-
dukten, Bauteilen und Anlagen, aus denen sich der Zeitpunkt ihres Austausches ergibt, gelten die vom BBSR 
veröffentlichten Vorgaben14. Austausch-/Ersatzmaßnahmen werden bis einschließlich der Maßnahmen be-
rücksichtigt, die im 49. Jahr des mit 50 Jahren definierten Betrachtungszeitraum anfallen. 

Mittelfristig kann und sollte hier eine differenziertere Vorgehensweise diskutiert werden. Zu unterscheiden ist 
dann zwischen Bauteilen und Systemen, die relevant für Sicherheit und Aufrechterhaltung des Gebäudebe-
triebs sind und solchen, für die dies nicht zutrifft. Für erstere sind Austausch-/Ersatzmaßnahmen nach gesetz-
lichen und sonstigen Vorgaben unabhängig von der Restnutzungsdauer des Gebäudes vorzusehen, für letz-
tere sind Lösungen denkbar, die Maßnahmen kurz vor Ende der Restnutzungsdauer des Gebäudes vermeiden. 

Das Modul B5 erfasst Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit geplanten Modernisierungsmaßnah-
men. Im Kontext dieser Ausarbeitung wird dies nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass eine im 
Verlauf der Nutzung erfolgende Komplettmodernisierung im Modell zu einem weiteren und gesondert zu be-
wertenden Lebenszyklus(-abschnitt) im Sinne eines eigenständigen Betrachtungszeitraums führt. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

 
14 https://www.nachhaltigesbauen.de/austausch/nutzungsdauern-von-bauteilen/ 

https://www.nachhaltigesbauen.de/austausch/nutzungsdauern-von-bauteilen/
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Von geplanten Modernisierungsmaßnahmen wird nicht ausgegangen, Modul B5 wird nicht berücksichtigt. 

Im Modul B6 werden die Treibhausgasemissionen durch Betrieb und Nutzung des Gebäudes erfasst. Es wird 
unterschieden zwischen Treibhausgasemissionen infolge des 

 im GEG erfassten Teil des gebäudebezogenen Energieaufwands (Betrieb 1 – mit Modul B 6.1) 
 im GEG nicht erfassten Teil des gebäudebezogenen Energieaufwands 

(Betrieb 2 – mit Modul B6.2, z.B. durch Aufzüge) 
 nutzer- und nutzungsbezogenen Energieaufwands (Nutzung – mit Modul B6.3) 

Die Ermittlung der Treibhausgasemissionen infolge des Einsatzes an Energie für den Betrieb gemäß GEG er-
folgt unter normierten Randbedingungen für Klima und Nutzerverhalten. Hier stellen sich Fragen zur künfti-
gen Gestaltung des Übergangs von einer standortneutralen zu einer standortspezifischen Betrachtung sowie 
zum Umgang mit den lokalen Folgen des Klimawandels. 

Der Umgang mit den Modulen B6.2 und B6.3 ist über Konventionen und Systemgrenzen zu regeln, für alle 
Module sind zu verwendende Emissionsfaktoren vorzugeben – siehe hierzu auch Abschnitt 4.3. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

In die THG-Bilanz gehen Emissionen ein, die aus dem Energieaufwand resultieren, der im GEG geregelt ist 
(Modul B6.1). Emissionen aus einem gebäudebedingten, jedoch im GEG nicht geregelten Energieaufwand 
(Modul B6.2) werden nicht erfasst. Quelle für Emissionsfaktoren inklusive Vorketten ist die ÖKOBAUDAT. 

Insbesondere bei Gebäuden, die über Anlagen zur Gewinnung bzw. Erzeugung von erneuerbarer Energie am 
Gebäude bzw. auf dem Grundstück verfügen und diese z.T. selbst nutzen ist es nicht mehr sinnvoll, den nutzer- 
bzw. nutzungsbezogenen Energiebedarf in der Energie- und Emissionsbilanz zu berücksichtigen. Da derartige 
Gebäude künftig deutlich zunehmen wird vorgeschlagen, generell den Energieaufwand der der Nutzer bzw. 
der Nutzung zu berücksichtigen. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Der Energiebedarf der Nutzer wird … im Sinne einer Konvention … angenommen. 

Konkrete Vorgaben und Konventionen müssen für einzelne Gebäude- und Nutzungsarten entwickelt werden. 

Im Modul B6 werden die Treibhausgasemissionen berücksichtigt, die dem Betrieb des Gebäudes und seiner 
Nutzung direkt zugeordnet werden können. Wird am Gebäude bzw. auf dem Grundstück gewonnene/erzeigte 
Energie genutzt geht sie in das Modul B6 mit einem Emissionsfaktor für Treibhausgase von Null ein. Für den 
Umgang mit exportierter Energie in der Emissionsbilanz wird auf Abschnitt 4.3.3 verwiesen. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Der Anteil des erzeugten BIPV- und Windkraft -Stroms, welcher zur Abdeckung des Gebäudeenergiebedarfs 
nach DIN 18599-1 verwendet wird, ist gesondert auszuweisen. Soweit Ressourceninanspruchnahme und 
Umweltwirkungen aus dem Lebenszyklus der Anlage anteilig dem Gebäude zugeordnet werden geht die-
ser Strom mit einem Primärenergie- und Emissionsfaktor von Null in die Jahresbilanz ein. Entsprechend ver-
ringern sich die Angaben zu Primärenergieaufwand, nicht erneuerbar und zum Treibhauspotenzial im Mo-
dul B6 für Betrieb und Nutzung gegenüber reinem Netzbezug. 

Weitere Regelungen (derzeit für Wohnbauten) enthält (Bundesbauministerium 2021a). 

Mit dem Modul B7 wird primär der Trinkwassereinsatz erfasst. Der Energieaufwand für seine Erwärmung sowie 
sonstige Hilfsenergie werden i.d.R. dem Modul B6 zugeordnet. Nur im Falle erweiterter Systemgrenzen auf 
Basis gesonderter Konventionen können im Modul B7 THG-Emissionen im Zusammenhang mit Gewinnung, 



Klimaschutz im Gebäudebereich  42 

Rechenregeln und Nachweisverfahren  BBSR-Online-Publikation 33/2021 

Aufbereitung und Bereitstellung von Trinkwasser sowie mit einer Abwasseraufbereitung berücksichtigt wer-
den. Für die Bereitstellung von Trinkwasser und die Abwasseraufbereitung liegen Emissionsfaktoren je m³ vor. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Treibhausgasemissionen infolge der Aufbereitung und Lieferung sowie der Behandlung von Wasser (Modul 
B7) werden nicht erfasst. 

Der aktuelle Stand der Normung sieht die Angabe weiterer Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit 
der Nutzung des Gebäudes im Modul B8 vor. Teilweise wird diese Möglichkeit zur Erfassung von Treibhaus-
gasemissionen durch gebäudeinduzierte Mobilität verwendet. Hierfür werden Vorgaben und Konventionen 
benötigt. In Deutschland wird das Modul B8 nicht verwendet, es sollte stets gesondert betrachtet werden. Es 
wird von einem zweistufigen Prozess ausgegangen, bei dem zunächst der Standort bewertet und ausgewählt 
und dann an diesem Standort ein Gebäude geplant wird. Insofern fließt eine Bewertung des Standortes und 
der Folgen u.a. für die Mobilität inkl. der daraus resultierenden Treibhausgasemissionen derzeit indirekt ein. 
4.2.6 Lebenszyklusmodell – Teil Ende des Betriebs und der Nutzung 

Die Erfassung der Treibhausgasemissionen in Verbindung mit dem Ende des Betriebs und der Nutzung kon-
zentriert sich auf die Module C3 Aufbereitung und C4 Entsorgung. Berücksichtigt werden die zum Zeitpunkt 
der Planung verfügbaren Technologien und bekannten Pfade bzw. Anteile für Aufbereitung und Entsorgung.  

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

In die Berechnung der Ökobilanzergebnisse sind die Abfallbehandlung / Entsorgung für alle in der Herstel-
lungsphase gelisteten Materialien / Baustoffe, Bauteile und Anlagen einzubeziehen. Folgende Gruppen sind 
in den Berechnungen und Auswertungen zu unterscheiden: 
1. Metalle zur Verwertung 
2. Mineralische Baustoffe zur Verwertung 
3. Materialien zur thermischen Verwertung (mit einem Heizwert, z. B. Holz, Kunststoffe etc.) 
4. Materialien, die nur auf Deponien abgelagert werden 

Die Module C1 Rückbau und C2 Transport werden nicht berücksichtigt. 
4.2.7 Übersicht zu Systemgrenzen im Lebenszyklusmodell 

Zur Darstellung der in die Ermittlung von Treibhausgasemissionen eingehenden Phasen und Module hat sich 
eine einheitliche Darstellungsform herausgebildet – siehe Abb. 11. Sie ermöglicht eine Darstellung der Sys-
temgrenzen im Hinblick auf berücksichtigte Phasen und Module im Lebenszyklusmodell. 

 
Abb. 11: Kennzeichnung einbezogener Module mit Ausfüllbeispiel auf Basis von QNG 2021, „z“ kennzeichnet zusätzlich 

ausgewiesene Module, die jedoch nicht in die Gesamtbilanz einbezogen werden. 
Die Module B2 und B3 können zusammengefasst werden. Modul B6 kann weiter differenziert werden in B6.1 
bis B6.3. Modul B8 ist optional. 

Es wird empfohlen, Art und Umfang einzubeziehender Module für die Rechen- und Nachweisregeln zur Treib-
hausgasneutralität im Lebenszyklus zunächst am QNG 2021 zu orientieren. Dabei ist es wünschenswert, mit-
telfristig auch B1, A4, A5, C1, C2 zu berücksichtigen, ggf. unter Nutzung von Pauschalwerten. 

Die Darstellungsform der Abb. 11 kann grundsätzlich herangezogen werden, um unterschiedlichste Varianten 
von Systemgrenzen bei einzubeziehenden Phasen und Modulen darzustellen. Die Entwicklung von Kurzbe-
zeichnungen und Codes ist möglich. Ausgewählte Varianten werden in Tab. 4 vorgestellt. 

A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C C1 C2 C3 C4 D D1

A0 A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 D1 D2

X X X X X X X z z
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Dargestellt werden ausgewählte Varianten an einbezogenen Modulen für gebäudebezogene und betriebsbe-
dingte Anteile an den Treibhausgasemissionen sowie für eine Gesamtbetrachtung lebenszyklusbezogener 
Treibhausgasemissionen. Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind denkbar. Eine detaillierte Angabe von ein-
bezogenen Modulen für den gebäudebezogenen und/oder betriebsbedingten Anteil ist dann von Bedeutung, 
wenn für diese Anteile verbindliche oder orientierende Teilziele formuliert werden. Angegeben werden jeweils 
mit a eine theoretisch wünschenswerte Vorgehensweise, mit b eine ggf. mittelfristig anzustrebende Lösung 
und mit c eine pragmatische Vorgehensweise, die sich am aktuellen Stand der Entwicklung orientiert. Kurzfris-
tig aufgenommen werden sollten Vorgaben, die zum Ausschluss/Ersatz von Produkten und Betriebsstoffen 
führen, die während der Nutzung zu erheblichen Treibhausgasemissionen führen. Das Modul B5 Modernisie-
rung bleibt hier unberücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass geplante Modernisierungs- bzw. Umnut-
zungsmaßnahmen nur in Ausnahmefällen bereits in der Planung zu berücksichtigen sind.  
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Tab. 4: Varianten für Systemgrenzen auf Basis einzubeziehender Phasen und Module 
r=Rechenwert, V=Verbot, p=Pauschale, X=detaillierte Ermittlung, (x) Zusatzangabe 

In Anlehnung an Tab. 5 sind Kurzformen oder Codes möglich. In Tab. 4 werden Beispiele angegeben. 

Modul-

kürzel

Variante

1.1.

a) X X X

b) X r r

c) X

1.2.

a)      X X X X

b)     V r r X

c)      X

1.3.

a)      X X X X X X X

b)     X r r V r r X

c)      X X

1.4.

a) X X X X X X X X X X X (x)

b)     X X V r r X X X X (x)

c)      X X X X (x)

2.

a)      X X X X (x)

b)     V X X p (x)

c)      X

3.

a)      X X X X X X X X X X X X X X (x) (x)

b)     X r r V r r X X X p r r X X (x) (x)

c)      X X X X X (x)

X V X X p X X (x) (x)

Beispiel: QNG 2021 für Wohnbauten

Gebäudebezogener Anteil gesamt, ohne Rückbau

Gebäudebezogener Anteil, gesamt, mit Rückbau

Betriebs- (und nutzungs-) bedingter Anteil

Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus (Carbon footprint) gesamt

D
2
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Tab. 5: Vorschläge für Kurzbezeichnungen (Verfasser) 
CF=carbon footprint, B=Betrieb, 0=keine Treibhausgasemissionen, 5/5=Bilanzgrößen in kg CO2 equ. /m²a 
5= eingehaltener Anforderungswert in kg CO2 equ. /m²a 

 

Nr. Populärwissenschaftliche 
Umschreibung 

Exakte Bezeichnung Kurzform 
Code 

1 (absolut) klimaneutral 
im Betrieb 

Gebäude ohne (energiebedingte) Treibhaus-
gasemissionen im Betrieb 
„(absolut) treibhausgasneutral im Betrieb“ 
„treibhausgasfrei im Betrieb“ 

CF_B_0 

2 Klimaneutral 
im Betrieb 

Gebäude mit ausgeglichener Bilanz der 
Treibhausgasemissionen 
„netto-treibhausgasneutral im Betrieb“ 
„treibhausgasneutralisiert im Betrieb“ 

CF_B_5/5 

3 klimaverträglich im Betrieb 
(nahezu klimaneutral im Betrieb)  

Gebäude, die bei Treibhausgasemissionen im Be-
trieb einen strengen Anforderungswert einhalten 
„anforderungskonform im Betrieb“ 

CF_B_5 

ISO 16745-1:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works — Carbon metric of an existing buil-
ding during use stage - Part 1: Calculation, reporting and communication (ISO 16745-1: 2017) bietet insbeson-
dere für die Betriebsphase weitere Möglichkeiten für eine Kurzbezeichnung, die auf verwendete Systemgren-
zen bei der Erfassung der Treibhausgasemissionen hinweist. Soweit Kurzbezeichnungen verwendet werden, 
sollten ausführliche Beschreibungen mit Erläuterungen öffentlich zugänglich hinterlegt werden. 

4.3 Datengrundlagen 

Für die Erfassung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäuden werden Daten für den gebäu-
debezogenen sowie den betriebs- und nutzungsbedingten Anteil benötigt. 
4.3.1 Datengrundlagen für den betriebs- und nutzungsbedingten Anteil 

 sämtliche Angaben und Daten, die für die Ermittlung des Bedarfs an Endenergie gemäß GEG 
benötigt werden 

 im Bedarfsfall Angaben und Daten zum Ertrag der am Gebäude/auf dem Grundstück durch die 
Nutzung entsprechender Anlagen gewonnenen/erzeugten erneuerbaren Energie einschließlich 
Eigenversorgungs- und Eigennutzungsgrad auf Basis geeigneter Szenarien 

 im Bedarfsfall Angaben und Daten, die für die Ermittlung des im GEG nicht erfassten Energiebedarfs 
benötigt werden (Modul B6.2) 

 im Bedarfsfall Angaben und Daten, die für die Ermittlung des nutzer- und nutzungsbezogenen 
Energiebedarfs benötigt werden (Modul B6.3) 

 Emissionsfaktoren, die eine Umrechnung des Aufwands an Endenergie (Brennstoffverbrauch bzw. 
Energieträgereinsatz) in Treibhausgasemissionen ermöglichen 

 im Bedarfsfall Vermeidungsfaktoren15, die eine Abschätzung potenziell vermiedener Emissionen an 
anderer Stelle unterstützen 

 im Bedarfsfall Angaben und Daten zu Kältemittelverlusten 

Von besonderer Bedeutung sind die Emissionsfaktoren beim Einsatz von Energie. Sie werden i.d.R. auf eine 
kWh Brennstoffverbrauch bzw. Energieträgereinsatz (Endenergie) bezogen. 

Konventionen geben die Art, Quelle und ggf. Version/Geltungsdauer zu verwendender Emissionsfaktoren vor. 
Im Kontext dieser Ausarbeitung handelt es sich um Emissionsfaktoren für Treibhausgasemissionen inklusive 

 
15 für Daten siehe u.a. (Huckestein 2020), S. 110 ff 
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aller Vorstufen. Emissionsfaktoren bei Fern- und Nahwärmenetzen können unter Anwendung zugelassener 
Verfahren individuell ermittelt werden. 

Bei den Emissionsfaktoren stehen neben Daten, welche die aktuelle Situation repräsentieren auch Prognosen 
für künftige Werte bei einer voranschreitenden Dekarbonisierung der Energieversorgung zur Verfügung. Sie 
eignen sich für dynamische Modelle, soweit Konventionen diese zulassen. I.d.R. werden derartige Daten bisher 
in wissenschaftlichen Studien genutzt. 

Für die Nachhaltigkeitszertifizierung und Nachweisverfahren bei Förderprogrammen wird empfohlen16, zu-
nächst von einem Rechenwert auszugehen, der die prognostizierten Entwicklungen bei der Dekarbonisierung 
der Energieversorgung in den kommenden fünf Jahren als Mittelwert ausdrückt. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Als Datengrundlage für sämtliche Berechnungen ist ausschließlich die ÖKOBAUDAT-2020_II zu verwenden, 
die öffentlich und kostenfrei zugänglich ist. 

4.3.2 Datengrundlagen für den gebäudebezogenen Teil 

Für den gebäudebedingten Anteil wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse einer Mengen- und Mas-
senermittlung bereits vorliegen. Zusätzlich werden benötigt: 

 Ökobilanzdaten (hier zum GWP100) für Bauprodukte, Bauteile und Anlagen, die in technischer, 
räumlicher und zeitlicher Hinsicht geeignet und zugelassen sind und einer vorgegebenen bzw. zu 
dokumentierenden Quelle entnommen wurden 

 Ökobilanzdaten für Transportprozesse inkl. Angaben zu Transportmitteln und Transportentfernun-
gen, soweit diese berücksichtigt, werden 

 Ökobilanzdaten für Baustellenprozesse, soweit diese berücksichtigt, werden 
 ggf. Angaben zu Treibhausgasemissionen aus verbauten Produkten 
 Lebensdauern für Bauprodukte, Bauteile, Anlagen inkl. von Szenarien für Instandsetzung, Reparatur 

und Austausch 

Ökobilanzdaten (hier Angaben zum GWP100 je Mengeneinheit in kg CO2-Äquivalent /ME) können auf Basis 
von Konventionen aus Zusammenstellungen von Rechenwerten oder zugelassenen Datenbanken einer vor-
gegebenen Version entnommen werden. Bei Verwendung von hersteller- und produktspezifischen Angaben 
müssen Daten verwendet werden, die im Falle von Bauprodukten die DIN EN 15804 in der aktuellen Fassung 
einhalten. Dies betrifft besonders Umweltproduktdeklarationen (EPDs), bei denen Programmhalter eine norm-
konforme Qualitätssicherung betreiben. Sinngemäße Anforderungen gelten für technische Anlagen und Kom-
ponenten. Deren Herstellern wird eine Bereitstellung von Angaben in Anlehnung an DIN EN 15804 empfohlen. 

Zur Bearbeitung der Module C, D müssen Informationen zu Bauprodukten, Bauteilen und Systemen vorliegen. 

Normkonforme Datensätze enthalten immer auch Angaben zu den Modulen C und D, soweit es sich um 
Produkte mit eigenem Lebenszyklus handelt. 
DIN EN 15804:2020-03 Nachhaltigkeit von Bauwerken- Umweltproduktdeklarationen- Grundregeln für die 
Produktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN 15804:2012+A2:2019 

Nicht für alle Systeme und Komponenten der technischen Anlagen liegen bereits Umweltproduktdeklaratio-
nen (EPDs) vor. In der entsprechenden Branche sind alternativ auch andere Formate im Einsatz, darunter ein 
product environment profile (PEP)17. 

 
16 Siehe Ergebnisse einer dena-Workshopreihe 
17 http://www.pep-ecopassport.org/create-a-pep/ 

http://www.pep-ecopassport.org/create-a-pep/
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Zu beachten ist: bis zur flächendeckenden Verfügbarkeit von Daten in Übereinstimmung mit DIN EN 
15804:2020 besteht eine Übergangsphase, in der auch Unterlagen gemäß Vorgängernorm vorliegen. Dies un-
terstreicht die Notwendigkeit einer nachvollziehbaren Darstellung von Datengrundlagen für die Berechnung 
sowie für die Erarbeitung der Benchmarks, die mit der verwendeten Datengrundlage übereinstimmen müssen. 

Es kann und muss davon ausgegangen werden, dass Energiewirtschaft und Baustoffindustrie ihre Anstrengun-
gen zur Dekarbonisierung ihrer Prozesse erhöhen und beschleunigen. Damit stellen sich Fragen wie: 

(1) Wie oft können und sollen Ökobilanzdaten aktualisiert werden?

(2) Wann kann und soll von einer rein statischen zu einer dynamischen Betrachtung übergegangen wer-
den, bei der für die Module B4 und B6 Prognosedaten zugelassen werden?

Es wird vorgeschlagen, Möglichkeiten und Konsequenzen einer dynamischen Betrachtung zum Gegenstand 
von Forschungsprojekten zu machen. Gleiches gilt für einen Übergang von generischen Werten und Bran-
chen-EPDs (auch künftig für frühe Planungsphasen zu verwenden und als Rechenwerte denkbar) zu hersteller- 
und produktspezifischen Daten für die Detailplanung mit entsprechenden Nachweisen. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Als Datengrundlage für sämtliche Berechnungen ist ausschließlich die ÖKOBAUDAT-2020_II zu verwenden, 
die öffentlich und kostenfrei zugänglich ist. 

4.3.3 Ausgleichs- und Kompensationsmöglichkeiten 

In Fällen, wo Treibhausgasemissionen nicht vollständig vermeidbar sind, aber eine ausgeglichene oder nega-
tive Bilanz der Treibhausgasemissionen erreicht werden soll, stellt sich die Frage nach Mittel und Wegen, um 
dies zu erreichen und nachzuweisen. Dies gilt auch für Fälle, in denen ein vorgegebenes Anforderungsniveau 
nicht mit technischen bzw. stofflich-konstruktiven Mitteln erreichbar. Im Sinne von Konventionen ist zu defi-
nieren, ob und welche Kompensationsmöglichkeiten zugelassen werden, ob sie frei wählbar oder erst nach 
Ausschöpfung sonstiger Emissionsminderungsmöglichkeiten oder eine Erfüllung von Nebenanforderungen 
anwendbar sind. Folgende Möglichkeiten den Ausgleich bzw. eine Kompensation von THG-Emissionen befin-
den sich in der Diskussion. Nachstehend verwendete Kurzbezeichnungen entsprechen Tab. 6: 

A2a Gutschriften durch potenziell vermiedene Emissionen aus exportierter Energie 

Durch die am Gebäude/auf dem Grundstück gewonnene und als Überschuss an Dritte gelieferte erneuerbare 
Energie, können an anderer Stelle Treibhausgasemissionen potenziell vermieden werden. Diese sind u.a. über 
Emissionsfaktoren für Verdrängungsstrom ermittelbar. Für Strom aus PV-Anlagen gelten besondere Werte. 

Dieser Effekt nimmt in der Tendenz durch die Dekarbonisierung der Energieversorgung ab. Es besteht die Ge-
fahr der Doppelzählung. Der Bezieher dieser Energie, der sie im Interesse der Minderung eigener Emissionen 
bezieht und bezahlt, wird sie in seiner Emissionsbilanz bereits berücksichtigen. Die Ausführung als Jahres-, 
Monats-, Tages- oder Stundenbilanz hat einen Einfluss auf das Ergebnis. 

A2b Zusatzinformationen zu potenziell vermiedenen Emissionen an anderer Stelle 

Potenziell vermiedene Emissionen an anderer Stelle durch eine Lieferung von Energie an Dritte werden als 
Zusatzinformation gesondert angegeben und ausgewiesen (z.B. im Modul D2), nicht jedoch in die Bilanz als 
Gutschrift einbezogen. Insofern entlasten sie die Bilanz nicht.18 

18 Das UBA äussert sich im Leitfaden für treibhausgasneutrale Verwaltungen wie folgt: „Verwaltungen, die auf ihren Liegenschaften 
selbst erneuerbare Energie erzeugen, haben in der Regel ein Interesse daran, sich dies im Rahmen ihrer Treibhausgasbilanz anrechnen 
zu lassen. Eine direkte Anrechnung entspricht nicht den Anforderungen des Greenhouse Gas Protocols, wonach die Erzeugung 
erneuerbarer Energie die Treibhausgasbilanz einer Organisation nur reduziert, indem sie die erzeugte Energie selbst nutzt und damit die 
Verbrennung fossiler Emissionen innerhalb der Organisation (Scope1) oder den Bezug leitungsgebundener Energie (Scope2) verringert. 
Die systemischen Emissionsminderungen außerhalb der Organisation, die aus der Substitution fossiler Energieträger außerhalb der 
Organisation resultiert, werden durch die Bilanzierungsregeln des Greenhouse Gas Protocols nicht berücksichtigt. Das führt dazu, dass 
weder die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz noch die direkte Lieferung an Endnutzer sich in der Treibhausgasbilanz der Verwaltung 
niederschlagen. Um diesen positiven Beitrag für den Klimaschutz und die Energiewende dennoch sichtbar zu machen, empfiehlt das 
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Es kann diskutiert werden, ob alternativ oder zusätzlich eine Energiebilanz erstellt wird, bei der dem Energie-
bedarf des Gebäudes im Sinne einer technischen Bilanz die Menge an gewonnener Energie gegenübergestellt 
wird und der eigengenutzte sowie der exportierte Anteil ausgewiesen wird. Einzelne Nachhaltigkeitsbewer-
tungssysteme verwenden hierfür den Indikator „Gelieferte Energie an Dritte“. Die Ausführung als Jahres-, Mo-
nats-, Tages- oder Stundenbilanz hat einen Einfluss auf das Ergebnis. 

B Ökonomische Kompensation durch den Erwerb von Emissionszertifikaten19 

In der Jahresbilanz verbleibende Treibhausgasemissionen werden durch den jährlichen Erwerb von Emissions-
zertifikaten ausgeglichen. Über Konventionen müssen Art und Anerkennungsfähigkeit von Emissionszertifika-
ten definiert werden. In einer Emissionsbilanz sollte die ursprüngliche Restmenge an Treibhausgasemissionen 
weiterhin erkennbar ausgewiesen werden, ergänzt durch eine Angabe: „Teilweise oder vollständig ausgegli-
chen durch Emissionszertifikate“. 

C Ausgleich durch technische Maßnahmen 

Durch eine einmalige oder laufende Investition in Technologie für „negative Emissionen“ können die jährli-
chen Effekte als Ausgleich angerechnet werden. Wirksamkeit und Nebenwirkungen einzelner Technologien 
befinden sich in der Diskussion (UBA 2019). 

Mit Tab. 6 werden die Ausgleichs-/Kompensationsmöglichkeiten in eine Zusammenstellung von Begriffen und 
Definitionen eingeordnet. Die Tabelle wurde in ähnlicher Form international zur Diskussion gestellt (Lützken-
dorf/Frischknecht 2020). Der Farbecode weist darauf hin, dass, soweit keine absolute Treibhausgasneutralität 
zu erreichen ist, eine technische Lösung für einen Ausgleich einer rein ökonomischen Kompensation vorzuzie-
hen ist. Die Tabelle gilt für den Betrieb, lässt sich aber sinngemäß auf Lebenszyklusbetrachtungen übertragen. 
  

 
UBA, die systemische Emissionsminderung durch die erneuerbare Stromerzeugung auf Liegenschaften der Verwaltung nachrichtlich 
auszuweisen. Die indirekten Emissionsminderungen durch die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien können anhand der 
Vermeidungsfaktoren aus der Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger herangezogen werden“ (Huckestein 2020), S. 38 
19 Solange … direkte und indirekte Treibhausgasemissionen verursacht werden, lässt sich Treibhausgasneutralität erreichen, indem 
unvermeidbare und nicht mehr reduzierbare Emissionen in einem letzten Schritt durch die Finanzierung zusätzlicher 
Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden (Kompensation). Dabei werden für Klimaschutzprojekte, die für die Kompensation genutzt 
werden, Emissionsminderungsgutschriften – auch als Zertifikate bezeichnet -ausgestellt. Die Menge der generierten Gutschriften 
entspricht dabei dem Ausmaß der zusätzlichen Emissionsminderung in einem Klimaschutzprojekt. Eine Gutschrift verbrieft dabei eine 
Tonne CO2äq. Abhängig von Standard und der darin enthaltenen jeweiligen Methodologien prüfen unabhängige Fachleute die 
ermittelten Emissionsminderungen, bevor diese als Gutschriften ausgegeben werden (Huckestein 2020), S. 71 
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Tab. 6: Vorschlag für eine Typologie von Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen 
(Lützkendorf/Frischknecht 2020) 

 

Der hier vorgeschlagene Ansatz folgt der Variante A2b.  

B C
Null-Emission
(absolute zero)

B C D

„Bilanzansatz“
„Ökonomische 
Kompensation“ „Technische Lösung“

„Absolut null / 
treibhausgasneutral“

A2a: Vermiedene THG-
Emissionen an anderer 
Stelle durch exportierte 
Energie dürfen in der THG-
Bilanz des Gebäudes 
berücksichtigt werden

A2b: Potenziell 
vermiedene THG-
Emissionen an anderer 
Stelle durch exportierte 
Energie dürfen in der THG-
Bilanz des Gebäudes nicht 
berücksichtigt werden und 
sind gesondert 
darzustellen.

Gebäude mit 
ausgeglichener 
Emissionsbilanz in der 
Nutzungsphase lassen sich 
durch eine Minimierung 
des Energiebedarfs sowie 
die Maximierung der 
am/im Gebäude 
produzierten 
erneuerbaren Energie bei 
gleichzeitig hohem 
Eigennutzungsanteil 
erreichen. Potenziell 
vermiedene Emissionen an 
anderer Stelle durch 
Export erneuerbarer 
Energie werden in der 
Bilanz berücksichtigt.

Gebäude mit 
ausgeglichener 
Emissionsbilanz in der 
Nutzungsphase lassen sich 
durch eine Minimierung 
des Energiebedarfs sowie 
die Maximierung der 
am/im Gebäude 
produzierten 
erneuerbaren Energie bei 
gleichzeitig hohem 
Eigennutzungsanteil 
erreichen. Zusätzlich 
werden eine ökonomische 
Kompensation (B) oder 
eine technische Lösung (C) 
erforderlich.

Gebäude mit 
ausgeglichener 
Emissionsbilanz werden 
dann erreicht, wenn die 
verbleibenden Emissionen 
durch den Erwerb von 
Zertifikaten bzw. 
Emissionsrechten 
kompensiert werden.

Gebäude mit 
ausgeglichener 
Emissionsbilanz werden 
dann erreicht, wenn 
verbleibende Emissionen 
durch technische 
Maßnahmen zur 
Abscheidung und 
Speicherung von CO2 

(Negative Emission 
Technologies (NET) oder 
Carbon Dioxide Removal 
(CDR) ausgeglichen 
werden.

Gebäude, die in der 
Nutzungsphase keine 
energiebedingten 
Treibhausgasemissionen 
verursachen, setzen die 
Minimierung des 
Energiebedarfs und seine 
vollständige Deckung mit 
(selbst erzeugter und 
beschafften) erneuerbarer 
Energie voraus. Es dürfen 
keine Produkte verwendet 
werden, die in der 
Nutzungsphase 
(prozessbedingt) 
Treibhausgase abgeben.

A1 Technische Bilanz

Gegenüberstellung der am/im Gebäude 
erzeugten und genutzten Energie. Dargestellt 
wird der exportierte Überschuss (kWh/a)

A2 Bewertende Bilanz

Ansätze mit ausgeglichener Emissionsbilanz
(net zero)

A
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Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Das … Modul D2 „Effekte der an Dritte gelieferten Energie“ wird bilanziert, fließt jedoch nicht in die Bewer-
tung ein. Die Ergebnisse … zu Modul D2 werden als ergänzende Information separat dargestellt. 

4.4 Umgang mit Effekten aus dem Bezug von Ökostrom 

Nicht im Sinne einer Kompensationsmöglichkeit, sondern als Minderungsmaßnahme kann der Bezug von 
Ökostrom angesehen werden. Dieser ist nicht emissionsfrei, sondern geht mit den Treibhausgasemissionen 
aus dem Lebenszyklus der Anlage im Sinne der Berücksichtigung von Vorketten ein. Eine Berücksichtigung der 
Effekte aus dem Bezug von Ökostrom ist an Voraussetzungen geknüpft. Der physische Bezug von Ökostrom 
muss mit Herkunftsnachweisen gekoppelt sein20. Im Idealfall kommt er aus dem Zubau von Anlagen. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Für bezogene leitungsgebundene Energie für Betrieb und Nutzung sind die Primärenergie- und Emissions-
faktoren der ÖKOBAUDAT-2020_II zu entnehmen. Spezifische Werte (z.B. für Ökostrom) können nicht in An-
satz gebracht werden. 

Hauptargument für den derzeitigen Verzicht einer Berücksichtigung emissionsmindernder Effekte des Bezugs 
von Ökostrom ist die Sorge, dass sich individuelle und institutionelle Akteure von Anfang an auf diese Mög-
lichkeit konzentrieren und keine sonstigen Maßnahmen zur Emissionsminderung ergreifen. Dem kann durch 
Nebenanforderungen begegnet werden. Über diese sollte sichergestellt werden, dass zunächst unmittelbare 
Emissionsminderungsmaßnahmen ergriffen werden. Erst wenn die in Nebenanforderungen formulierten Ziele 
einer Emissionsminderung erreicht werden kann der Bezug von Ökostrom dazu beitragen, noch verbleibende 
Emissionen zu reduzieren. Es wird empfohlen, auf Basis derartiger Überlegungen und Ansätze künftig die Be-
rücksichtigung der Effekte aus dem Bezug von Ökostrom zuzulassen.

 
20 „Ökostrom ist ein Stromprodukt, dessen Stromkennzeichnung ausschließlich erneuerbare Energieträger ausweist, die mit mengen-
mäßig korrespondieren Herkunftsnachweisen (HKN) hinterlegt werden müssen. Ggf. wird ein als „Mieterstrom, finanziert aus der EEG-
Umlage“ gekennzeichneter Anteil ergänzt. Somit setzt sich ein Ökostromprodukt aus mindestens zwei Komponenten zusammen: der 
eigentlichen Stromlieferung und den mengenmäßig korrespondierenden Herkunftsnachweisen (HKN). Neben der Herkunft des Stroms 
können Ökostromprodukte zusätzlich mittels optionaler Merkmale differenziert werden. Diese Merkmale (z.B. Investitionen in zusätz-
liche Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, Energiesparangebote des Lieferanten oder auch Investitionen in Umweltschutz-
projekte) sollen einen Zusatznutzen schaffen, denn hinsichtlich der aktuellen europäischen Marktlage verändert der Bezug von 
Ökostrom den europäischen Strommix noch immer nicht. Der Zusatznutzen kann jedoch aus dem Ökostromprodukt ein für die 
Energiewende oder für andere gesellschaftliche Belange förderliches Produkt machen. 
Bei Ökostrom handelt es sich um Strom aus erneuerbaren Energien, der in Deutschland nicht über das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) vergütet wird.“ 
Quelle: UBA: Marktanalyse Ökostrom. Climate Change 30/2019, Dessau-Roßlau 2019, S.33 
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5 Anforderungswerte (und ihre Erreichbarkeit) 

5.1 Planetare Grenzen; Klimaneutralität als Ziel 

Das Ziel der Klimaneutralität leitet sich top down aus den planetaren Grenzen (planetary boundaries) ab und 
basiert im Bereich der Bestimmung eines Gesamtbudgets an verbleibenden Treibhausgasemissionen auf wis-
senschaftlichen Methoden (science based targets). Das Erreichen des Ziels sichert den Erhalt natürlicher Le-
bensgrundlagen innerhalb zulässiger Leitplanken (save operating space) (Rockström et. al. 2009: 472–475). 

Das Erreichen einer Klimaneutralität ist weniger als ein zeitpunktbezogenes Ziel zu interpretieren. Es versteht 
sich mehr als ein einzuhaltendes Budget an noch möglichen Treibhausgasemissionen im Interesse einer Be-
grenzung der globalen Erwärmung. Wichtig ist damit nicht nur das Erreichen einer Klimaneutralität zu einem 
definierten Zeitpunkt, sondern das Haushalten mit dem noch verfügbaren Budget – siehe Abb. 12. Je stärker 
dieses in Anspruch genommen wird – auch im Kontext wünschenswerter Maßnahmen und Transformations-
aufgaben – desto höher müssen die Anstrengungen gegen Ende des geplanten Zeitraums werden bzw. desto 
unwahrscheinlicher wird die Begrenzung der globalen Erwärmung und ihrer Folgen – siehe hierzu auch das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Fragen des Klimaschutzgesetzes (Bundesverfassungsgericht 2021). 

 
Abb. 12: Emissionspfade zur Einhaltung der Pariser Klimaziele in Deutschland. Nach (SRU 2020) 
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Es wird deutlich, dass in den kommenden Jahren je nach Pfad ein jährlich abnehmendes (oder ggf. einem Stu-
fenplan folgendes) Restbudget existiert. Dieses nationale Budget muss unter Nutzung geeigneter Verteilprin-
zipien und Methoden den Sektoren, Handlungs- und Bedürfnisfeldern zugeordnet werden. Im Idealfall werden 
die drei Perspektiven bedient und ergeben jeweils die identische Summe. 

Aus dem Restbudget für das Handlungsfeld Hochbau lassen sich Grenz- und Zielwerte für die gebäudebezo-
genen Emissionen infolge Herstellung, Errichtung und Erhalt ableiten, die auf m² Bezugsfläche jeweiliger Ge-
bäude- und Nutzungsarten umgerechnet werden müssen. Es ist möglich, sich an den Vorgehensweisen zu 
orientieren, die in der Schweiz zur Entwicklung der SIA 2040 geführt haben (SIA 2017). 

Deutlich wird aber auch, dass nach Inanspruchnahme des verbleibenden Restbudgets an Treibhausgasemis-
sionen auch die gebäudebedingten „grauen“ Emissionen in Richtung „Nett-Null“ tendieren müssen. Durch 
eine kurze Übergangsphase muss dies nicht sofort der Fall sein. Insofern stehen noch „graue Emissionen“ für 
die Modernisierung und für (Ersatz-)Neubauten zur Verfügung. In Lebenszyklusmodellen kann dann ggf. da-
von ausgegangen werden, dass spätere Austausch- und Ersatzmaßnahmen bereits unter Nutzung von dann 
verfügbaren low-carbon Produkten möglich sind. 

Ein zunächst noch vorhandenes Restbudget kann auch im Bedarfsfall für betriebsbedingte Emissionen genutzt 
werden. Es sollte dann geprüft werden, wie rasch durch die Dekarbonisierung der Energieversorgung eine 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen eintritt.  

Es ergibt sich die Schlussfolgerung, dass für die Forschung und die Politikberatung und die Forschung eine 
Notwendigkeit für dynamische Betrachtungen ergibt und für die Anforderungen in Gesetze, Förderprogram-
men und Nachhaltigkeitsbewertungssystemen Absenkpfade/Stufenpläne sinnvoll sind. Werden diese frühzei-
tig veröffentlicht können sie der Orientierung für relevante Akteursgruppen dienen. 

5.2 (Netto-)Treibhausgasneutralität als Ziel-, Planungs- und Nachweisgröße 

Bei der Treibhausgasneutralität von Gebäuden handelt es sich im Kontext dieser Ausarbeitung um eine Ziel-, 
Planungs- und Nachweisgröße bzw. ein Anforderungsniveau. Im Ergebnis des Entstehens über einen top-
down Prozess der Zielfindung und –bestimmung handelt es sich zunächst um eine universelle Anforderung, 
die auf alle Gebäude- und Nutzungsarten übertragen werden kann. Deren Spezifik wird erst in den System-
grenzen und Rechenregeln für konkrete Gebäude- und Nutzungsarten deutlich.  

Im engeren Sinne handelt es sich um Gebäude, die, wie bereits beschrieben, innerhalb vorgegebener System-
grenzen, unter Vorgabe von Methoden und Konventionen, auf der Grundlage definierter Datensätze oder Da-
tenbanken und ggf. bei Anwendung zulässiger Kompensationsmöglichkeiten eine ausgeglichene oder posi-
tive Bilanz an Treibhausgasemissionen erreichen. Im Nachweis sollten die Bilanzgrößen als Zusatzinformatio-
nen angegeben werden (i.S.v. – 10 kg CO2 equ/m²a / + 10 kg.CO2equ/m²a) Damit kann u.a. gezeigt werden, ob 
die Treibausgasneutralität absolut oder netto erreicht wird. Ebenso sollte deklariert werden, wie ein Ausgleich 
bzw. die Kompensation von Treibhausgasemissionen erfolgt. 

5.3 Anforderungsniveaus bei Teilgrößen und Orientierungswerten 

Es kann davon ausgegangen werden, dass bis 2045 und möglichst deutlich davor die Gebäude im Mittel des 
Bestands (Flottenbetrachtung) das Niveau der Netto-Treibhausgasneutralität im Betrieb erreichen müssen. 
Problematisch ist, dass hierfür bei der Betrachtung des „Sektors“ Gebäude bisher nur die direkten Emissionen 
herangezogen werden. Dies deckt sich nicht mit den Systemgrenzen des GEG und erst recht nicht mit der 
Einbeziehung von Modulen B6.2 und B6.3. Da auch die Energiewirtschaft im Jahr 2045 klimaneutral sein muss 
(SRU 2020) ist eine Einbeziehung der indirekten Emissionen und der Anteile von B6.2 und B6.3 bei einer sektor- 
übergreifenden Herangehensweise in Bezug auf Nutzung und Betrieb sowohl möglich als auch unproblema-
tisch. Hieraus lässt sich das mittelfristige Ziel einer absoluten Vermeidung von Treibhausgasemissionen bzw. 
einer ausgeglichenen Emissionsbilanz für Betrieb und Nutzung ableiten – zumindest im Mittel des Bestands. 
Dem Gedanken eines Budgets folgend, dass dann sinngemäß für den Gebäudebereich zu Verfügung steht, 
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können Gebäude mit einer positiven Bilanz die noch vorhandenen Emissionen bei Bestandsbauten ausglei-
chen. Dies ist jedoch zunächst eine rein statistische Betrachtung und lässt sich erst im Nachgang feststellen. 
Die Konsequenzen für die Zielfestlegung bei Einzelprojekten wurden bisher nicht ausreichend diskutiert. 

Die Herstellung von Bauprodukten und damit verbundene Emissionen wird bisher den Sektoren Industrie, teil-
weise auch der Landwirtschaft zugeordnet. Hinzu kommen Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit 
der Abfallwirtschaft. Auch unter Berücksichtigung anspruchsvoller Dekarbonisierungsstrategien in der (Bau-
stoff-)Industrie kann derzeit nicht davon ausgegangen werden, dass die Ver- und Entsorgung im Bereich der 
Baustoffe zeitnah vollständig emissionsfrei erfolgen wird. Entweder müssen hier bei Teilzielen Restemissionen 
akzeptiert werden oder Kompensationsmöglichkeiten geschaffen und anerkannt werden.  

Die Forderung nach Gebäuden, die 2045 oder davor vollständig treibhausgasneutral zu errichten, zu betreiben 
und nutzen sowie zu erhalten sind ist zwar denkbar, ober ohne Kompensationsmaßnahmen wenig realistisch. 
Denkbar ist folgendes Vorgehen bei der Formulierung von Zielwerten für Neubau und Modernisierungen: 

a) Anforderungen an eine zu erreichende Treibhausgasneutralität in Betrieb und Nutzung (die je Gebäude- 
und Nutzungsart einen unterschiedlichen baulichen und technischen Aufwand auslöst und sich insofern indi-
rekt auf b) auswirkt 

b) Anforderungen an deutlich begrenzte Treibhausgasemissionen für Herstellung, Errichtung, Erhalt, Rückbau, 
Aufbereitung und Entsorgung (führt zum Bedarf an Anforderungen und Zielwerten für den baulichen Teil 
oberhalb von Null und damit zum Bedarf an spezifischen Werten für ausgewählte Gebäude- und Nutzungsar-
ten, ggf. mit Nebenanforderungen zur Begrenzung des Erstaufwandes) 

Teilanforderungen nach a) und b) verstehen sich entweder als Nebenanforderungen oder unverbindliche Ori-
entierungswerte für die Planung. Lebenszyklusbezogene Anforderungen ergeben sich damit aus b). 

5.4 Problematik der Wahl von Bezugsgrößen 

Die wissenschaftlichen Grundlagen, die zur Ermittlung eines noch zur Verfügung stehenden Budgets an Treib-
hausgasemissionen führen, orientieren sich an Tragfähigkeitsmodellen des Ökosystems. Dieses Budget wird 
i.d.R. auf die Weltbevölkerung aufgeteilt und führt so zu einem Budget pro Kopf der Weltbevölkerung. Unter-
schiedlichste Verteilmodelle führen entweder zu identischen Werten weltweit oder zu solchen, die unter Be-
rücksichtigung des Standes der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung an die Situation in ausge-
wählten Ländern angepasst werden. Bei solchen Betrachtungen wird z.B. Ländern, die zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse erst einen angemessenen Gebäudebestand aufbauen müssen ein höheres Budget zuge-
ordnet als Ländern, die über angemessene Gebäudebestände und Infrastrukturen bereits verfügen. 

Innerhalb von Ländern gibt es ein Verteilproblem, das sich i.d.R. einer rein wissenschaftlichen Betrachtung 
entzieht. Die noch mögliche Menge an Treibhausgasemissionen wird Sektoren (z.B. Bau- und Immobilienwirt-
schaft inklusive vor- und nachgelagerter Bereiche), Handlungsfeldern (hier Errichtung, Erhalt und Betrieb von 
Gebäuden) und Bedürfnisfeldern (hier Wohnen) anteilig zugeordnet. Nicht immer entspricht der Sektorenzu-
schnitt einer volkswirtschaftlichen Herangehensweise. Der „Sektor“ Gebäude bildet z.B. nach Klimaschutzpro-
gramm 2030 die direkten Treibhausgasemissionen durch den Betrieb der Wohn- und Nichtwohnbauten ab21. 

Budgets an Treibhausgasemissionen stehen damit entweder als Angaben pro Kopf der Bevölkerung oder als 
absolute Vorgabe für volkswirtschaftliche Sektoren, ressortspezifische Sektoren, Handlungs- und oder Bedürf-
nisfelder zur Verfügung. 

Für Ziel- Planungs- und Nachweisgrößen im Baubereich werden Bezugsgrößen benötigt, die sich für gebäu-
debezogene Anforderungen eignen und den eingeübten Vorgehensweisen entsprechen. Zunächst sind dies 
die Flächen gemäß DIN 277 (2016). Damit stehen u.a. folgende Bezugsflächen zur Verfügung:  

 
21 „Der Sektor Gebäude umfasst laut Klimaschutzplan 2050 den Brennstoffeinsatz für Gebäudewärme und -kühlung sowie für 
Warmwasserbereitung in Haushalten sowie im Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (ohne Landwirtschaft) und in Gebäuden der 
öffentlichen Hand. Wegen der Abgrenzung der Sektoren nach dem Quellprinzip werden dem Gebäudesektor nur die unmittelbar durch 
den Brennstoffeinsatz entstehenden THG-Emissionen zugerechnet.“ (Die Bundesregierung 2019) 
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a) Brutto-Grundfläche (BGF) 

b) (beheizte) Netto-Raumfläche (NRF) 

c) (beheizte) Nutzungsfläche 

Zusätzliche Möglichkeiten für Bezugsgrößen sind u.a. 

d) Wohnfläche (gemäß spezifischer Definitionen) 

e) vermietete Fläche 

f) Anzahl der Nutzer 

g) Arbeitsplätze oder andere Nutzungseinheiten 

h) Vollbenutzungsstunden. 

Ein Vorgehen nach f) erlaubt zwar Bezüge zu einem Budget pro Kopf, führt jedoch in der konkreten Planung 
und Nachweisführung zu Problemen. Die Anzahl der Nutzer kann stark schwanken, die Festlegung einer 
„Normbelegung“ oder „Sollbelegung“ für Zwecke der Planung erweist sich i.d.R. als problematisch. 

Die Wahl von Bezugsgrößen sollte sich an eingeübten Vorgehensweisen orientieren, insbesondere auch, um 
eine Kontinuität bei der Interpretation von Kennwerten zu sichern. In der Praxis treffen bei einer Betrachtung 
des vollständigen Lebenszyklus gewachsene Strukturen aufeinander. Während sich für eine Beschreibung des 
baulichen Aufwands die Brutto-Grundfläche als Bezugsgröße anbietet, konzentrieren sich Angaben zu Ener-
giebedarf und Treibhausgasemissionen oft auf die (beheizte) Nettoraumfläche (ehemals Netto-Grundfläche). 

Vorgeschlagen wird, Angaben auf mehrere Flächenarten und ggf. ergänzende Größen zu beziehen, orientiert 
an Kostenkennwerten beim Baukostenindex (BKI) – siehe Abb. 13 (BKI 2020). Kostenangaben in € würden dann 
ersetzt oder ergänzt durch Angaben zu kg CO2-equ Wichtig ist auch der Hinweis auf mögliche Bandbreiten. 

 
Abb. 13: Kostenkennwerte mit unterschiedlichen Bezugsgrößen für Mehrfamilienhäuser ergänzt um mögliche Anga-

ben zu Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus (fiktives Beispiel) nach (BKI 2020) 

Es wird deutlich, wie stark die Wahl der Bezugsgröße Kennwerte beeinflusst. Durch eine hier vorgeschlagene 
parallele Angabe von Treibhausgasemissionen unter Nutzung verschiedener Bezugsgrößen wird das Risiko 
von Verwechslungen verringert und es werden Plausibilitätsprüfungen möglich. Sollten die Treibhausgas-
emissionen parallel zu Kosten ermittelt werden, lässt sich aus der Kostenhöhe auf die Vollständigkeit der Er-
fassung des Gebäudes schließen. Deutlich wird auch der Vorteil einer ergänzenden Angabe von Bandbreiten. 

Ermittlung und Bewertung der THG-Emissionen im QNG basieren aktuell auf den Konventionen im KASTEN. 

Die Bezugsfläche ist die Netto-Raumfläche (NRF) nach DIN 277 (2016). Im Sinne der Kontinuität der Darstel-
lung von Kennwerten sind die Bilanzgrößen zusätzlich bezogen auf die Brutto-Grundfläche (Regelfall 1) 
nach DIN 277 (2016) auszuweisen. 
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6 Hinweise für die praktische Handhabung 

6.1 Transparenz bei Rechenregeln und Systemgrenzen 

Die Ermittlung von Treibhausgasemissionen im vollständigen Lebenszyklus kompletter Gebäude bzw. jeweils 
definierter Teile sowie der Nachweis der Einhaltung von Anforderungen zu ihrer Begrenzung bis hin zur aus-
geglichenen oder positiven Bilanz ist eine komplexe Aufgabe. Wie bereits erwähnt und begründet bilden hier-
bei Begriffe und Definitionen, Rechenregeln und Systemgrenzen, Datengrundlagen sowie die Anforderungen 
und Zielwerte eine Einheit. Der Nachweis der Einhaltung von Anforderungen bzw. der Zielwerterreichung setzt 
daher stets die Angabe der Systemgrenze, Rechen- und Nachweisregeln und Datengrundlagen voraus. 

Nachstehend wird ein Vorschlag für eine vereinheitlichte Darstellungsform unterbreitet. Es wird empfohlen, 
die mit Tab. 7 und Tab. 8 angegebenen Möglichkeiten miteinander zu kombinieren sowie Art und Umfang der 
Angaben noch auszubauen. Das jeweilige Ausfüllbeispiel orientiert sich am Stand der Rechenregeln zum Qua-
litätssiegel Nachhaltiges Gebäude, auch wenn dieses kein Anforderungsniveau zur Netto-Treibhausgasneut-
ralität umfasst. 

6.2 Öffentliche Zugänglichkeit der Rechenregeln und Systemgrenzen 

Angaben zu den Regeln für einen Nachweis der (Netto-)Treibhausgasneutralität für Gebäude unter Beachtung 
der jeweiligen Systemgrenzen sind sehr komplex. Sie entziehen sich der Möglichkeit einer kompakten Kurzbe-
schreibung. Vorgeschlagen wird daher die Entwicklung eines Systems von Codes, über die auf eine Variante 
verwiesen werden kann und die Bereitstellung öffentlich zugänglicher Langfassungen derartiger Rechen- und 
Nachweisregeln. Beim jeweiligen Nachweis muss auf die konkrete Variante (hier insbesondere in Bezug auf 
Systemgrenzen und Kompensationsmöglichkeiten) hingewiesen und ein Bezug zur zugänglichen Langfas-
sung hergestellt werden. 

6.3 Übergang zu dynamischen Betrachtungen 

Der fünfzigjährige Betrachtungszeitraum eines Gebäudes, das 2022 neu errichtet oder modernisiert wird, 
reicht bereits bis 2072. Spätestens 2045 soll u.a. in den Bereichen der Energieversorgung und der Baustoffpro-
duktion ein klimaneutraler Zustand erreicht werden. Dies hat Konsequenzen für die Abbildung künftiger Ener-
gie- und Stoffströme im Lebenszyklusmodell von Gebäuden. Der Übergang von rein statischen zu dynami-
schen Betrachtungen unter Nutzung von definierten Absenkpfaden bietet sich hier als Lösung an und ist damit 
ein Thema, was rasch geklärt werden sollte. 
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Tab. 7: Angaben zu Systemgrenzen, Regeln, Datengrundlagen (am Beispiel QNG 2021) 

 

Teilaspekt Ausfüllbeispiel 

Indikator GWP100 total 

Charakterisierungsfaktoren IPCC 

Bezügen der Rechenregeln zu Normen EN 15643; EN 15978-1 

Gebäude- und Nutzungsart Wohngebäude 

Standort Deutschland 

Betrachtungszeitraum 50 Jahre 

Bezugsgröße(n) Netto-Raumfläche NRF 

Abschneidekriterien KG 300 Baumaterialien kleiner 1% 

Umgang mit dem Keller berücksichtigt 

Erfassung KG 400 Sockelbetrag + Großgeräte 

Einbeziehung von Teilen der KG 500 ja 

Einbeziehung von B6 B6.1 und B6.3 

Umgang mit PV-Anlage, soweit vorhanden anteilige Zuordnung zum Gebäude 

Umgang mit Stromspeicher, soweit vorhanden volle Zuordnung zum Gebäude 

Art der Einspeisung, soweit vorhanden netzdienlich 

Datengrundlage 122 für Bauprodukte, Bauteile, Anlagen Rechenwerte ÖKOBAUDAT 21 

Datengrundlage 1 für Emissionsfaktoren Rechenwerte ÖKOBAUDAT 21 

Datengrundlage 223 für Bauprodukte, Bauteile, Anlagen Rechenwerte ÖKOBAUDAT 21 

Datengrundlage 2 für Emissionsfaktoren Rechenwerte ÖKOBAUDAT 21 

Lebensdauern von Bauteilen und Anlagen Lebensdauertabelle BBSR 

Instandhaltungsszenario planmäßige Instandhaltung 

Rückbauszenario selektiver Rückbau 

Umgang mit Veränderungen in der Baustoffproduktion statisch 

Umgang mit Veränderungen in der Energieversorg. statisch 

Umgang mit potenziell vermiedenen Emissionen Zusatzangabe 

Physische Diskontierung von Emissionen keine 

Zulässige Kompensationsmöglichkeiten keine 

Effekte des Bezugs von Ökostrom nicht berücksichtigt 

Effekte von Quartierslösungen nicht berücksichtigt 

Systemgrenze für Produktion erneuerbarer Energie Grundstücksgrenze 

 
22 Frühe Phasen der Planung 
23 Detailplanung 
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Tab. 8: Darstellung von Systemgrenzen im Lebenszyklusmodell (am Beispiel von QNG 2021) 

 

In das Lebenszyklusmodell einbezogene Phasen und Module 

A 2 3 4 5 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C 15 16 17 D 18 

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6.1 B 6.2 B 6.3 B7 B8 C 1 C 2 C 3 C 4 D1 D2 

x x x      x  x  x     x x   

 

Modul X/- Erläuterungen zu Annahmen, Randbedingungen, Grundlagen 

A 1 x In Angaben zu A1-A3 aus ÖKOBAUDAT enthalten 

A 2 x In Angaben zu A1-A3 aus ÖKOBAUDAT enthalten 

A 3 x In Angaben zu A1-A3 aus ÖKOBAUDAT enthalten 

A 4 - nicht betrachtet 

A 5 - nicht betrachtet 

B 1 - nicht betrachtet, klimaschädliche Kältemittel ausgeschlossen 

B 2 - nicht betrachtet 

B 3 - nicht betrachtet 

B 4 x 
Berücksichtigung unter Verwendung der Nutzungsdauertabellen, in den letzten drei 
Jahren vor Ende des Betrachtungszeitraums keine Ersatzmaßnahmen 

enthält für Ersatz anteilig C3-C4 und A1-A3 und zusätzlich Beiträge zu D1 

B 5 - nicht betrachtet 

B 6.1 x Berechnung gemäß GEG 

B 6.2 - nicht betrachtet 

B 6.3 x Annahme eines Bedarfs an Haushaltsstrom von 20 kWh/m² NRF /a 

B 7 - nicht betrachtet 

B 8 - nicht betrachtet 

C 1 - nicht betrachtet 

C 2 - nicht betrachtet 

C 3 x Berücksichtigung gemäß Angaben in ÖKOBAUDAT 

C 4 x Berücksichtigung gemäß Angaben in ÖKOBAUDAT 

D 1 x Zusatzangabe für Recyclingpotenzial  

D 2 x 
Zusatzangabe für potenziell vermiedene Emissionen bei Dritten 
(Zusatzangabe für Treibhausgasemissionen/kWh exportierte Energie) 

CC - Biogener Kohlenstoffgehalt (carbon content), derzeit nicht ausgewiesen 
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